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Was ist nicht versichert?

vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für 
die dieser die Gefahr trägt; 

Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger; 

Luft- und Wasserfahrzeuge.

Dazu zählen beispielsweise:

Um welche Art der Versicherung handelt es sich?

Wir bieten Ihnen eine Hausratversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Zerstörung, 
der Beschädigung oder des Abhandenkommens Ihres Hausrats infolge eines Versicherungsfalls. 

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden 
Sie in den vorvertraglichen Informationen sowie den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und
Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen.

Produkt:
R+V-Hausratversicherung classic (S)

R+V Allgemeine Versicherung AG,
Deutschland, Reg.-Nr. 5438

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Hausratversicherung

Krieg und Innere Unruhen; 

Kernenergie; 

Schwamm; 

Sturmflut; 

Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben.

Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der  
Versicherungsschutz eingeschränkt sein kann. In jedem 
Fall vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum 
Beispiel: 

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

Möbel, Teppiche, Bekleidung; 

elektrische und elektronische Haushaltsgeräte, z.B. 
Waschmaschine, TV, Computer; 

Antennen und Markisen, die zu Ihrer Wohnung 
gehören; 

Bargeld und andere Wertsachen (z. B. Schmuck) in 
begrenzter Höhe.

Versichert ist der Hausrat Ihrer Wohnung. Dazu zählen 
alle Sachen, die dem Haushalt zur privaten Nutzung  
(Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen. Dazu zählen  
beispielsweise auch: 

Was ist versichert?

Versicherte Gefahren
Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, 
Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung; 

Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch sowie Raub oder der Versuch einer  
solchen Tat;

Leitungswasser;

Naturgefahren wie Sturm, Hagel;

Naturgefahren Plus, soweit diese gesondert  
vereinbart sind. Das sind die Elementargefahren 
Überschwemmung, Eindringendes 
Oberflächenwasser über Gebäudeteile, Rückstau, 
Erdbeben,  Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, 
Lawinen und Vulkanausbruch.

Sachschaden infolge von Zerstörung, Beschädigung 
oder Abhandenkommen der versicherten Sachen 
infolge eines Versicherungsfalls.

Versicherte Schäden

Welche Kosten übernehmen wir? 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls 
notwendigen und tatsächlich angefallenen

Schadenabwendungs- und Schadenminderungs-
kosten;



Der erste Beitrag ist sofort nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, aber nicht vor dem vereinbarten 
Versicherungsbeginn. Die Beiträge zahlen Sie je nach Vereinbarung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich. 
Sie können uns auch ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 

Während der Vertragsdauer können wir den Beitrag bzw. den Versicherungsschutz anpassen. Bitte beachten Sie dazu die 
vertraglichen Regelungen.

Wann und wie zahle ich?

• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.

• Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.

• Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.

• Sie müssen die Kosten des Schadens geringhalten.

• Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns an-
sprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Welche Verpflichtungen habe ich?

Ihr Hausrat ist in der vereinbarten Wohnung versichert. Aber auch, wenn sich der Hausrat vorübergehend außerhalb 
des Versicherungsortes befindet, ist er zeitweise begrenzt versichert.

Wo bin ich versichert?

Aufräumungskosten; 

Bewegungs- und Schutzkosten; 

Hotelkosten; 

Transport- und Lagerkosten; 

Schlossänderungskosten; 

Bewachungskosten; 

Kosten für provisorische Maßnahmen; 

Reparaturkosten für Nässeschäden; 

Reparaturkosten für Gebäudeschäden. 

Wie hoch sind die Versicherungssumme und der 
Versicherungswert? 

Versicherungswert ist der Neuwert der versicherten 
Sachen.

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, wenn der Beitrag rechtzeitig gezahlt ist. Der Vertrag ist für 
die vereinbarte Zeit abgeschlossen.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, 
wenn Sie oder wir den Vertrag nicht kündigen.

Wann beginnt und endet die Deckung?

Sie können den Vertrag jederzeit zum Ablauf der von Ihnen gewählten Versicherungsperiode (entspricht der vereinbarten 
Beitragszahlung) jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich kündigen. Die Kündigung muss uns dabei mindes-
tens einen Tag vor dem Ablauf der Versicherungsperiode zugegangen sein.

Wir können den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf der Vertragslaufzeit kündigen. 

Ebenfalls können Sie oder wir nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls den Vertrag kündigen. Eine Kündigung in Text-
form reicht in jedem Fall aus.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
R+V-Hausratversicherung classic (S) 01/2024 
(AVB Hausratversicherung classic (S) 01/2024) 

    
 

 
 
 
 

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 

 

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Hausratversicherung. 
 

• Allgemeine Hausratversicherungsbedingungen 

• Die Zusatzbedingungen zur Hausratversicherung erweitern den Versicherungsschutz für 
Hausratrisiken 

• Besondere Bedingungen für Zusatzbausteine beschreiben den Versicherungsschutz der Zu-
satzbausteine (sofern ausdrücklich vereinbart und im Versicherungsschein/Nachtrag dokumen-
tiert) 

- Z-GLAS Glasbruch  

- Z-RAD Fahrraddiebstahl  

- Z-REI Hausrat auf Reisen 

- Z-SONL SicherOnline 

 
 
 
Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 
  

• Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung.  

• Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung. 

• Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere 
Bestimmungen. 

 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein 
und seine Nachträge. 
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T e i l  A 
 
 
A1  Welche Gefahren sind versichert? Welche Gefahren 

sind zusätzlich versicherbar? Welche Schäden sind 

versichert? Was ist ein Versicherungsfall? 
 

Versicherungsfall 

Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, die 
durch folgende Ereignisse (Gefahren) zerstört oder be-
schädigt werden oder infolge solcher Ereignisse abhan-

denkommen: 
 
A1.1  Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explo-

sion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeugs; Fahrzeuganprall; Sengschäden; Rauch- 
und Rußschäden; 

 
A1.2  Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 

sowie Raub oder den Versuch einer solchen Tat; 
 

A1.3  Leitungswasser; 
 
A1.4  Naturgefahren 

 
A1.4.1  Sturm, Hagel; 
 

A1.4.2  soweit zusätzlich vereinbart: 
 Naturgefahren Plus (Elementargefahren) Überschwem-

mung, Eindringendes Oberflächenwasser über Gebäu-

deteile, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch. 

 

A2  Welche generellen Ausschlüsse gibt es? 
 
A2.1  Ausschluss Krieg 

 
Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, kriegsähnli-
che Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder 

Aufstand. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender 
Ursachen. 

 

A2.2  Ausschluss Innere Unruhen 
 

Nicht versichert sind Schäden durch Innere Unruhen. 

Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen. 
 
A2.3  Ausschluss Kernenergie 

 
Nicht versichert sind Schäden durch Kernenergie, nukle-
are Strahlung oder radioaktive Substanzen. Das gilt 

ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen. 
 
A3  Was ist unter Brand, Blitzschlag, Überspannung 

durch Blitz und Explosion zu verstehen? Welche 
Schäden sind darüber hinaus versichert? Welche 
Schäden sind hier nicht versichert?  

 
A3.1  Brand 
 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsge-
mäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und 
das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

 
 Versichert sind auch Schäden durch einen Brand, der 

aus einem Nutzfeuer entstanden ist. 

 
A3.2  Blitzschlag  

 

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen. 
 

Auch Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschluss-
schäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten 

können Blitzschlagschäden sein. Das ist der Fall, wenn 
über diese Schäden hinaus auf dem Grundstück des 

Versicherungsorts der Einschlag eines Blitzes zumin-
dest durch Spuren nachweisbar ist.  

 

A3.3  Überspannung durch Blitz 
 

Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch 

Überspannung, Überstrom oder Kurzschluss infolge ei-
nes Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch bedingte 
Elektrizität an versicherten elektrischen Einrichtungen 

und Geräten entsteht.  
 
A3.4  Explosion, Verpuffung 

 
Explosion und Verpuffung sind plötzlich verlaufende 
Kraftäußerungen, die auf dem Ausdehnungsbestreben 

von Gasen oder Dämpfen beruhen. Der Unterschied 
zwischen Explosion und Verpuffung liegt in der Intensi-
tät der Kraftäußerung. 

 
Die Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung 
usw.) liegt nur unter besonderen Voraussetzungen vor. 

Die Wandung muss in einem solchen Umfang zerrissen 
werden, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunter-
schieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfin-

det. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch 
chemische Reaktion hervorgerufen, so ist ein Zerreißen 
seiner Wandung nicht erforderlich.  

 
A3.5  Implosion 
 

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusam-

menfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck in-
folge eines inneren Unterdrucks. 

 

A3.6  Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner 
Teile oder Ladung 

 

Versichert ist der Anprall oder Absturz eines Luftfahr-
zeugs. Gleiches gilt für den Anprall oder Absturz seiner 
Teile oder seiner Ladung. 

 
A3.7  Fahrzeuganprall durch Straßen-, Schienen- oder 

Wasserfahrzeuge 

 
Versichert ist der Anprall von Straßen-, Schienen- oder 
Wasserfahrzeugen an versicherten Sachen. Das gilt 

auch für den Anprall ihrer Teile oder ihrer Ladung. 
 
Nicht versichert sind Schäden, die durch Straßen- oder 

Wasserfahrzeuge entstehen, deren Lenker der Versi-
cherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft lebende Person ist. 

 
A3.8  Sengschäden 
 

Versichert sind Sengschäden, die aus einem Ereignis 
nach A3.1. bis A3.7 entstanden sind. 
 

Sengschäden aus anderen Ursachen sind bis zum im 
Versicherungsschein genannten Entschädigungsbetrag 
versichert. 

 
A3.9  Rauch- und Rußschäden 
 

Versichert sind Rauch- und Rußschäden, die aus einem 
Ereignis nach A3.1 bis A3.8 entstanden sind. 
 

Darüber hinaus sind Schäden versichert, die dadurch 
entstehen, dass Rauch und Ruß versicherte Sachen 
unmittelbar beschädigt oder zerstört. Voraussetzung ist, 

dass der Rauch und Ruß plötzlich bestimmungswidrig 
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aus Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trocknungsan-
lagen auf dem Versicherungsgrundstück austritt. 

Nicht versichert sind Schäden, die dadurch entstehen, 
dass Rauch und Ruß allmählich einwirken (z. B. Fog-
ging). 

 
A3.10  Nicht versicherte Schäden 
 

 Nicht versichert sind 
 
A3.10.1  Schäden durch Erdbeben. Das gilt ohne Berücksichti-

gung mitwirkender Ursachen. 
 
A3.10.2  Schäden an Verbrennungsmotoren durch die im Ver-

brennungsraum der Maschine auftretenden Explosio-
nen. Ferner Schäden, die an Schaltorganen von elektri-
schen Schaltern entstehen, und zwar durch den in ihnen 

auftretenden Gasdruck. Versicherungsschutz besteht 
aber, wenn diese Schäden Folge eines versicherten 
Schadenereignisses nach A3.1 sind. 

 
A4  Was ist unter Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Vanda-

lismus nach einem Einbruch sowie Raub zu verste-

hen? Welche Schäden sind hier nicht versichert? 
 
A4.1  Einbruchdiebstahl 

 
 Einbruchdiebstahl ist in folgenden Fällen gegeben: 
 

A4.1.1  Unberechtigtes Eindringen in einen Raum eines Gebäu-
des  

 
Das liegt vor, wenn der Dieb in einen Raum eines Ge-

bäudes einbricht, einsteigt, mit falschem Schlüssel oder 
mit Hilfe von anderen Werkzeugen eindringt. 
 

Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für das 
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person ver-
anlasst oder gebilligt wurde. 

 
Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sa-

chen abhandengekommen sind. 
 
A4.1.2  Aufbrechen eines Behältnisses in einem Raum eines 

Gebäudes 
 

Das liegt vor, wenn der Dieb das in einem Raum befind-

liche Behältnis aufbricht. Das gilt auch, wenn er das Be-
hältnis mit falschem Schlüssel oder mit Hilfe von ande-
ren Werkzeugen öffnet. 

 
Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für das 
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person ver-

anlasst oder gebilligt wurde. 
 
Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 

dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sa-
chen abhandengekommen sind. 

 

A4.1.3  Einschleichen oder Verborgen halten 
 

Das liegt vor, wenn der Dieb Sachen aus einem ver-

schlossenen Raum eines Gebäudes entwendet, in das 
er sich zuvor eingeschlichen oder in dem er sich verbor-
gen gehalten hatte. 

 
A4.1.4  Gewaltsame Sicherung des Diebesgutes 
 

 Der Dieb wird in einem Raum eines Gebäudes auf fri-
scher Tat angetroffen und wendet Gewalt an, um sich 
den Besitz gestohlener Sachen zu erhalten. Eine Andro-

hung von Gewalt mit Gefahr für Leib oder Leben ist der 
Anwendung von Gewalt gleichzusetzen. 

 
A4.1.5  Unberechtigtes Eindringen mit richtigem Schlüssel 

 
 Dies liegt in folgenden Fällen vor: 
 

A4.1.5.1 Der Dieb dringt in den Raum eines Gebäudes mit einem 
richtigen Schlüssel ein oder öffnet dort damit ein Behält-
nis. Den richtigen Schlüssel hat sich der Dieb vorher 

durch Einbruchdiebstahl oder Raub nach A4.3 beschafft. 
Der Einbruchdiebstahl oder Raub dieses Schlüssels 
kann auch außerhalb des Versicherungsorts erfolgt sein. 

 
A4.1.5.2 Der Dieb dringt in einen Raum eines Gebäudes mit ei-

nem richtigen Schlüssel ein. Den richtigen Schlüssel hat 

sich der Dieb vorher durch Diebstahl beschafft. Dabei hat 
weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahr-
samsinhaber den Diebstahl des Schlüssels durch fahr-

lässiges Verhalten ermöglicht. Der Diebstahl dieses 
Schlüssels kann auch außerhalb des Versicherungsorts 
erfolgt sein. 

 
A4.2  Diebstahl 
 

Ausgelagert in den Teil Zusatzbedingungen 
 
A4.3  Vandalismus nach einem Einbruch 

 
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der 
Täter wie in A4.1.1 oder A4.1.5 beschrieben in den Ver-

sicherungsort eindringt und dort versicherte Sachen 
vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 

 
A4.4  Raub 

 
Raub ist in folgenden Fällen gegeben: 

 

A4.4.1  Anwendung von Gewalt 
 

Der Räuber wendet gegen den Versicherungsnehmer 

Gewalt an, um dessen Widerstand gegen die Weg-
nahme versicherter Sachen auszuschalten. 
Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne 

Überwindung eines bewussten Widerstandes entwen-
det werden (einfacher Diebstahl / Trickdiebstahl). 

 

A4.4.2 Androhung einer Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Le-
ben 

 

 Der Versicherungsnehmer gibt versicherte Sachen her-
aus oder lässt sie sich wegnehmen, weil der Räuber eine 
Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben androht. Dabei 

soll die angedrohte Gewalttat innerhalb des Versiche-
rungsorts verübt werden. Bei mehreren Versicherung-
sorten ist der Versicherungsort maßgeblich, an dem die 

Drohung ausgesprochen wird. 
 
A4.4.3 Wegnahme nach Verlust der Widerstandskraft 

 
Dem Versicherungsnehmer werden versicherte Sachen 
weggenommen, weil seine Widerstandskraft ausge-

schaltet war. Der Verlust der Widerstandskraft muss 
seine Ursache in einer Beeinträchtigung des körperli-
chen Zustands des Versicherungsnehmers haben. 

Diese Beeinträchtigung muss unmittelbar vor der Weg-
nahme bestanden haben und durch einen Unfall oder 
eine sonstige nicht verschuldete Ursache wie z. B. eine 

Ohnmacht oder ein Herzinfarkt entstanden sein. 
 
Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die 

mit seiner Zustimmung in der Wohnung anwesend sind. 
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A4.5  Nicht versicherte Schäden 
 

A4.5.1 Nicht versicherte Schäden bei Einbruchdiebstahl, Van-
dalismus nach einem Einbruch sowie Raub 

 

Versicherungsschutz besteht nicht für Schäden, die 
durch die Gefahren von Naturgefahren Plus (Über-
schwemmung, Eindringendes Oberflächenwasser über 

Gebäudeteile, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erd-
rutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch) verur-
sacht werden. 

Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen. 
 

A4.5.2 Nicht versicherte Schäden bei Raub 

 
Sachen, die erst auf Verlangen des Täters herange-
schafft werden, sind nicht versichert. Geschieht dies al-

lerdings innerhalb des Versicherungsorts an dem die 
Tathandlungen nach A4.4.1 bis A4.4.3 verübt werden, 
sind diese Sachen versichert. 

 
A5  Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verste-

hen? Welche Schäden sind hier nicht versichert? 

 
A5.1  Versicherte Gefahren und Schäden 
 

 Unter die Gefahr Leitungswasser fallen: 
 
A5.1.1 Leitungswasserschäden  

 
A5.1.2  Bruchschäden  
 
A5.2  Leitungswasserschäden  

 
 Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig aus-

getreten ist aus: 

 
A5.2.1  Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) 

oder damit verbundenen Schläuchen, 

 
 A5.2.2  den mit diesen Rohren bzw. Schläuchen verbundenen 

sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden 

Teilen, 
 
A5.2.3  Heizungs- oder Klimaanlagen, 

 
A5.2.4  Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
 

A5.2.5  Wasserbetten oder Aquarien. 
 

Als Leitungswasser gelten auch Betriebsflüssigkeiten 

aus Heizungs- oder Klimaanlagen sowie Wasserdampf. 
Ausgenommen davon sind die Flüssigkeiten, die zur 
Energieerzeugung bestimmt sind. 

 
Versichert sind auch Schäden, die durch Wasser ent-
stehen, welches aus innerhalb des Gebäudes verlau-

fender Regenrohren bestimmungswidrig ausgetreten 
ist. 
Der Ausschluss von Schäden durch Witterungsnieder-

schläge nach A5.4.3 gilt nicht. 
 
A5.3  Bruchschäden  

 
Soweit die folgenden Rohre und Installationen zum ver-
sicherten Hausrat gehören, sind folgende Bruchschä-

den innerhalb von Gebäuden versichert: 
 
A5.3.1 frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 

 
A5.3.1.1 der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und der 

Gasversorgung oder den damit verbundenen Schläu-

chen; 
 

A5.3.1.2 von Heizungs- oder Klimaanlagen; 
 

A5.3.1.3 von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen; 
 
A5.3.1.4 der Regenentwässerung. 

 
Das setzt voraus, dass diese Rohre nach A5.3.1 kein 
Bauteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren 

Anlagen sind. 
 
A5.3.2 frostbedingte Bruchschäden an folgenden Installationen: 

 
A5.3.2.1 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Arma-

turen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Ge-

ruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren An-
schlussschläuche; 

 

A5.3.2.2 Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile 
von Heizungs- oder Klimaanlagen. 

 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukör-
per, einschließlich der Bodenplatte.  
 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten 
als Rohre innerhalb des Gebäudes. 
 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre 
und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend 
oder nicht tragend) nicht versichert. 

 
A5.4 Nicht versicherte Schäden 
 

Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirken-

der Ursachen - es sei denn, im Folgenden sind solche 
genannt - Schäden durch 
 

A5.4.1 Plansch- oder Reinigungswasser; 
 
A5.4.2 Schwamm sowie alle Arten von Hausfäulepilzen; 

 
A5.4.3 Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, 

Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder 

einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau; 
 
A5.4.4 Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch; 

 
A5.4.5 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs-

wasser nach A5.2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch 

verursacht hat; 
 
A5.4.6 Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdü-

sen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder 
durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versi-
cherten Gebäude oder an der Wasserlösch- oder Berie-

selungsanlage. 
 

Nicht versichert sind Schäden an 

 
A5.4.7 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 

sind. Dies gilt auch für die in diesen Gebäuden oder Ge-

bäudeteilen befindlichen Sachen. 
 
A5.4.8 dem Inhalt eines Aquariums, die dadurch entstehen, 

dass Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist. 
 
A6  Was ist unter Naturgefahren (Sturm, Hagel und Na-

turgefahren Plus) zu verstehen? Welche Schäden 
sind versichert? Welche Schäden sind hier nicht ver-
sichert? 

 
A6.1  Sturm  
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A6.1.1  Ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von 
mindestens Windstärke 8 nach der Beaufortskala 

(Windgeschwindigkeit mindestens 62 km pro Stunde). 
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, 
wird Sturm unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 

einen der folgenden Sachverhalte nachweist: 
 

A6.1.1.1 Die Luftbewegung hat in der Umgebung des Versiche-

rungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwand-
freiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen an-
deren Sachen angerichtet. 

 
A6.1.1.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands 

des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem 

sich die versicherten Sachen befunden haben, nur durch 
Sturm entstanden sein. Das gilt auch für Gebäude, die 
baulich mit dem versicherten Gebäude verbunden sind. 

 
A6.2  Hagel  
 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von 
Eiskörnern. 

 

A6.3  Versicherte Sturm-/ Hagelereignisse  
 

Versichert sind nur Schäden, die wie folgt entstehen: 

 
A6.3.1 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf versicherte Sa-

chen oder auf Gebäude ein, in denen sich versicherte 

Sachen befinden. Daraus entstehende Folgeschäden an 
versicherten Sachen sind versichert. 

 
A6.3.2 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein, 

die mit dem versicherten Gebäude baulich verbunden 
sind. 

 

A6.3.3 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein, 
die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen be-
finden, baulich verbunden sind. 

 
A6.3.4 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder an-

dere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Ge-

bäude, in denen sich versicherte Sachen befinden. Dar-
aus entstehende Folgeschäden an versicherten Sachen 
sind versichert. 

 
A6.3.5 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder an-

dere Gegenstände auf Gebäude, die mit dem versicher-

ten Gebäude baulich verbunden sind. 
 
A6.3.6 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder an-

dere Gegenstände auf Gebäude, die mit Gebäuden, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbun-
den sind. 

 
A6.4  Naturgefahren Plus (Elementargefahren) - nur soweit 

gesondert vereinbart 

 
A6.4.1 Überschwemmung 
 

Überschwemmung ist die Überflutung von Grund und 
Boden des Versicherungsgrundstücks oder von unmit-
telbar angrenzenden Grund- und Bodenflächen, Stra-

ßen, Geh- und Radwegen mit erheblichen Mengen von 
Oberflächenwasser. Dies gilt nur, wenn 

 

A6.4.1.1 eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flie-
ßenden) Gewässern, 

 

A6.4.1.2 Witterungsniederschläge 
 

oder 

 

A6.4.1.3 ein Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche als 
Folge von A6.4.1.1 oder A6.4.1.2 die Überflutung verur-

sacht haben. 
 
A6.4.2 Eindringendes Oberflächenwasser über Gebäudeteile 

 
Versichert sind Schäden an versicherten Sachen durch 
eindringendes Oberflächenwasser durch Türen, 

Schächte, Wände oder Fenster im Keller, Erdgeschoss 
oder Souterrain, Garageneinfahrten, -tore und -türen 
oder über Terrassen oder Balkone, Loggien, Flachdä-

cher, Dachrinnen, Treppenabgänge und Lichtschächte 
infolge von 
 

A6.4.2.1 Starkregen. Als Starkregen definiert der Versicherer Wit-
terungsniederschläge mit einer Menge von mehr als 

• 15 mm bzw. Liter pro Quadratmeter innerhalb einer 
Stunde oder 

• 20 mm bzw. Liter pro Quadratmeter innerhalb 
sechs Stunden; 
 

oder 

 
A6.4.2.2 Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließen-

den) Gewässern, ohne dass eine Überschwemmung 

nach A6.4.1 vorlag. 
 
A6.4.3 Rückstau 

 
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 

oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig 
aus  

 

A6.4.3.1 dem Rohrsystem der Wasserversorgung des versicher-
ten Gebäudes oder dessen zugehörigen Einrichtungen 
oder 

 
A6.4.3.2 den Rohren des versicherten Gebäudes (dies gilt nicht 

für Drainagen) oder dessen zugehörigen Einrichtungen, 

die nicht der Versorgung des versicherten Gebäudes 
dienen, in das Gebäude eindringt. 

 

A6.4.4 Erdbeben 
 

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erd-

bodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdin-
neren ausgelöst wird. 
 

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer einen der folgenden Sachverhalte nachweist: 

 

A6.4.4.1 Die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens hat in 
der Umgebung des Versicherungsorts Schäden an Ge-
bäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso wi-

derstandsfähigen anderen Sachen angerichtet. 
 
A6.4.4.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands 

der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben ent-
standen sein. 

 

A6.4.5 Erdsenkung 
 

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erd-

bodens über naturbedingten Hohlräumen. 
 
A6.4.6 Erdrutsch 

 
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Ab-
stürzen von Erd- oder Gesteinsmassen. 
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A6.4.7 Schneedruck 
 

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von 
Schnee- oder Eismassen. Als Schneedruck gilt auch 
das Abrutschen von Schnee- oder Eismassen von Dä-

chern. 
 
A6.4.8 Lawinen 

 
Lawinen sind Schnee- oder Eismassen, die an Berg-
hängen niedergehen. 

A6.4.9 Vulkanausbruch 
 

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim 

Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, 
Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Ma-
terialien und von Gasen. 

 
A6.5  Nicht versicherte Schäden  
 

Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirken-
der Ursachen - es sei denn, im Folgenden sind solche 
genannt - Schäden durch 

 
A6.5.1 Sturmflut 
 

A6.5.2 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz 
durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Au-
ßentüren oder andere Öffnungen. Dies gilt nicht, wenn 

diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden 
sind und einen Gebäudeschaden darstellen; 

 
A6.5.3 Grundwasser, soweit nicht infolge von Witterungsnieder-

schlägen oder Ausuferung von oberirdischen Gewäs-
sern an die Erdoberfläche gedrungen; 

 

A6.5.4 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explo-
sion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeugs; Fahrzeuganprall; Sengschäden; Rauch- 

und Rußschäden. Dies gilt nicht, soweit diese Gefahren 
durch ein versichertes Erdbeben ausgelöst wurden; 

 

A6.5.5 Trockenheit oder Austrocknung. 
 

Nicht versichert sind Schäden an 

 
A6.5.6 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 

sind. Dies gilt auch für die in diesen Gebäuden oder Ge-

bäudeteilen befindlichen Sachen. 
 
A6.5.7 Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. 

Ausgenommen hiervon sind Antennenanlagen, Marki-
sen und Balkonkraftwerke (sogenannte Steckersolarge-
räte, steckerfertige Mini PV-Anlagen gemäß dem Erneu-

erbare-Energien-Gesetz) nach A8.3.3. 
 
A6.6  Wartezeit für Naturgefahren Plus (Elementargefah-

ren) 
 

Abweichend von B1.1 beginnt der Versicherungsschutz 

für die Naturgefahren Überschwemmung, Eindringen-
des Oberflächenwasser über Gebäudeteile, Rückstau, 
Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawi-

nen, Vulkanausbruch mit dem Ablauf von 14 Tagen ab 
Versicherungsbeginn (Wartezeit). 
 

Diese Regelung entfällt, soweit Versicherungsschutz für 
die oben genannten Naturgefahren bereits über einen 
anderen Vertrag bestanden hat und der Versicherungs-

schutz ohne zeitliche Unterbrechung durch den vorlie-
genden Vertrag fortgesetzt wird. Ist dem Versicherungs-
nehmer bei Antragstellung bekannt, dass ein Versiche-

rungsfall bereits eingetreten ist, so besteht hierfür kein 
Versicherungsschutz. 

 
A7  Welche Sachen sind versichert? 

 
Versichert ist der gesamte Hausrat innerhalb des im 
Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsorts. 

Hausrat, der anlässlich eines - auch unmittelbar bevor-
stehenden - Versicherungsfalls aus dem Versiche-
rungsort entfernt und bei dieser Gelegenheit zerstört 

oder beschädigt wird oder abhandenkommt, ist versi-
chert. 
Hausrat außerhalb des im Versicherungsschein be-

zeichneten Versicherungsorts ist nur im Rahmen der 
Außenversicherung nach A12 versichert. Er ist auch 
versichert, soweit dies zusätzlich vereinbart ist. 

 
A8  Was gehört zum Hausrat? 
 

A8.1  Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt 
des Versicherungsnehmers zur privaten Nutzung (Ge-
brauch bzw. Verbrauch) dienen. 

 
A8.2  Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Haus-

rat. Hierfür gelten besondere Voraussetzungen und Ent-

schädigungsgrenzen nach A18. 
 
A8.3  Ferner gehören zum Hausrat 

 
A8.3.1 alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. B. Einbau-

möbel und Einbauküchen). Dies gilt aber nur, wenn der 

Versicherungsnehmer diese als Mieter oder Wohnungs-
eigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernom-
men hat. Er muss aufgrund dessen hierfür die Gefahr 
tragen. 

 
A8.3.2 Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig vorge-

fertigt und lediglich mit geringem Einbauaufwand an die 

Gebäudeverhältnisse angepasst worden sind. 
 
A8.3.3 privat genutzte Antennenanlagen, Markisen und Balkon-

kraftwerke (sogenannte Steckersolargeräte, steckerfer-
tige Mini PV-Anlagen gemäß dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz), die ausschließlich der versicherten Woh-

nung nach A10 dienen. Diese müssen sich auf dem 
Grundstück befinden, auf dem die versicherte Wohnung 
liegt. 

 
A8.3.4 selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-

Karts, Modell- und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht 

versicherungspflichtig sind. 
 
A8.3.5 Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich 

ihrer Motoren sowie Surfgeräte. 
 
A8.3.6 Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdra-

chen. 
 
A8.3.7 Arbeitsgeräte, Einrichtungsgegenstände, Handelswa-

ren, Musterkollektionen und selbst hergestellte Sachen. 
Diese Sachen müssen dem Versicherungsnehmer oder 
einer Person, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 

lebt, zu ausschließlich beruflichen oder gewerblichen 
Zwecken dienen. 

 

 Die Entschädigung für Handelswaren, Musterkollektio-
nen, selbst hergestellte Sachen und Vorräte ist je Versi-
cherungsfall auf den im Versicherungsschein vereinbar-

ten Entschädigungsbetrag begrenzt. 
 
A8.3.8 Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in 

Wohnungen nach A10.1 gehalten werden (z. B. Fische, 
Katzen, Vögel). 
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A8.4  Zum Hausrat gehört auch fremdes Eigentum nach A8.1 
bis A8.3, das sich im Haushalt des Versicherungsneh-

mers befindet. Das gilt nicht für Sachen von Mietern bzw. 
Untermietern des Versicherungsnehmers nach A9.1.5. 

 

 
 
A9  Was gehört nicht zum Hausrat? 

 
A9.1  Nicht zum Hausrat gehören 
 

A9.1.1 Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in A8.3.1 ge-
nannt. 

 

A9.1.2 vom Gebäudeeigentümer eingebrachte oder in sein Ei-
gentum übergegangene Sachen, für die er die Gefahr 
trägt. 

Sofern diese Sachen danach durch den Mieter oder 
Wohnungseigentümer ersetzt werden, sind diese eben-
falls nicht versichert. 

 
A9.1.3 Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von 

deren Versicherungspflicht, sowie Teile und Zubehör 

von Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit nicht unter 
A8.3.4 genannt. 

 

A9.1.4 Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Ver-
sicherungspflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile, 
soweit nicht unter A8.3.4 bis A8.3.6 genannt. 

 
A9.1.5 Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung 

des Versicherungsnehmers, es sei denn, dieser wurde 
ihnen vom Versicherungsnehmer überlassen. 

 
A9.1.6 Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten 

Versicherungsvertrag (z. B. für Schmucksachen und 

Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente bzw. Jagd- 
und Sportwaffen) versichert sind. 

 

A9.1.7 elektronisch gespeicherte Daten und Programme. Kos-
ten für die technische Wiederherstellung von elektro-
nisch gespeicherten, ausschließlich für die private Nut-

zung bestimmten Daten und Programme sind nur versi-
chert, soweit dies zusätzlich vereinbart ist. 

 

A10  Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen? 
Was ist das Versicherungsgrundstück? 

 

A10.1  Der Versicherungsort ist die im Versicherungsschein be-
zeichnete Wohnung. Zur Wohnung gehören 

 

A10.1.1 diejenigen Räume, die Wohnzwecken dienen und eine 
selbständige Lebensführung ermöglichen. Dies sind die 
ausschließlich vom Versicherungsnehmer privat ge-

nutzten Flächen eines Gebäudes. 
Der Nutzung durch den Versicherungsnehmer steht 
eine Nutzung durch Personen, die mit dem Versiche-

rungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben, gleich. 
Räume, die ausschließlich beruflich oder gewerblich ge-
nutzt werden, gehören nicht zur Wohnung. Davon aus-

genommen sind Räume, die ausschließlich über die 
Wohnung zu betreten sind (sog. Arbeitszimmer in der 
Wohnung). 

 
A10.1.2 Loggien, Balkone sowie an das Gebäude unmittelbar 

anschließende Terrassen. Gleiches gilt für ausschließ-

lich vom Versicherungsnehmer zu privaten Zwecken 
genutzte Räume in Nebengebäuden einschließlich Ga-
ragen. Diese müssen sich auf dem Versicherungs-

grundstück befinden, auf dem sich die versicherte Woh-
nung befindet. Der Nutzung durch den Versicherungs-
nehmer steht eine Nutzung durch Personen, die mit 

dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft 
leben, gleich. 

 
A10.1.3 gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in 

dem Hausrat bestimmungsgemäß vorgehalten wird (z. 
B. ausgewiesene Stellflächen in Fluren, Fahrradkeller, 
Waschkeller). Diese müssen sich auf dem Versiche-

rungsgrundstück befinden, auf dem sich die versicherte 
Wohnung befindet. 

 

A10.1.4 privat genutzte Garagen, soweit sich diese in der Nähe 
des Versicherungsgrundstücks befinden. 

 

A10.2  Das Versicherungsgrundstück ist das Flurstück / sind die 
Flurstücke, auf dem die im Versicherungsschein be-
zeichnete Wohnung liegt. Stehen auf einem Flurstück 

mehrere Gebäude, ist derjenige Teil des Flurstücks Ver-
sicherungsgrundstück, der durch Einfriedung oder an-
derweitige Abgrenzung ausschließlich zu der versicher-

ten Wohnung gehört. 
 
A11  Was gilt für Selbstbeteiligungen und Entschädi-

gungsgrenzen im Versicherungsvertrag? 
 

Eine Selbstbeteiligung ist der Anteil der Entschädigung 

oder der Betrag, den der Versicherungsnehmer je Ver-
sicherungsfall selbst zu tragen hat. Eine Entschädi-
gungsgrenze begrenzt die Entschädigungshöhe je Ver-

sicherungsfall nach oben.  
Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen kön-
nen individuell vereinbart werden. Sie können sich je 

nach versicherter Gefahr und Versicherungsleistung 
voneinander unterscheiden. 

 
A12  Was ist unter der Außenversicherung zu verstehen? 

Was beinhaltet sie? 
 
A12.1  Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung 

 
Außerhalb des Versicherungsorts besteht für versi-
cherte Sachen weltweit Versicherungsschutz unter fol-

genden Voraussetzungen: 
 
A12.1.1 Die Sachen sind Eigentum oder dienen dem Gebrauch 

des Versicherungsnehmers. Dies gilt auch für Sachen 
der mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Per-
sonen. 

 
A12.1.2 Die Sachen befinden sich nur vorübergehend außer-

halb des Versicherungsorts. Zeiträume von mehr als 

der im Versicherungsschein genannten Dauer gelten 
nicht als vorübergehend. 

 

A12.2  Unselbständiger Hausstand während Ausbildung 
und Freiwilligendiensten 

 

Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebende Person länger außer-
halb der Wohnung auf, besteht Versicherungsschutz 

während: 
 
A12.2.1 der Ausbildung; 

 
A12.2.2 einem freiwilligen Wehrdienst; 
 

A12.2.3 einem sonstigen gesetzlichen Freiwilligendienst (z. B. 
Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr, Bundes-
freiwilligendienst). 

 
Das gilt unabhängig von der Dauer des Aufenthalts, so-
lange die Person keinen eigenen Hausstand gründet. 

 
A12.3  Besonderheit bei Einbruchdiebstahl 
 

Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die Vo-
raussetzungen nach A4.1 erfüllt sein. 



 
 
Teil A 
 
 

9 
 

 
A12.4  Besonderheit bei Raub 

 
Droht der Räuber eine Gewalttat mit Gefahr für Leib 
oder Leben nach A4.4.2 an, besteht Außenversiche-

rungsschutz nur unter folgender Voraussetzung: 
 
Die angedrohte Gewalttat soll an Ort und Stelle verübt 

werden. 
 
Dies gilt auch, wenn der Raub an Personen begangen 

wird, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 
 

Sachen, die erst auf Verlangen des Räubers herange-
schafft werden, sind nicht versichert. 

 

A12.5  Besonderheit bei Naturgefahren 
 

Für Schäden durch Naturgefahren besteht Versiche-

rungsschutz nur innerhalb von Gebäuden. 
 
A12.6  Entschädigungsgrenzen 

 
Je Versicherungsfall leistet der Versicherer maximal bis 
zu dem im Versicherungsschein vereinbarten Entschädi-

gungsbetrag. 
Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzliche Ent-
schädigungsgrenzen (siehe A18). 

 
A13  Welche Kosten sind versichert? 
 
A13.1  Versicherte Kosten 

 
Der Versicherer ersetzt folgende Kosten, die infolge ei-
nes Versicherungsfalls erforderlich und tatsächlich an-

gefallen sind: 
 
A13.1.1 Aufräumungskosten 

 
A13.1.2 Bewegungs- und Schutzkosten 
 

A13.1.3 Hotelkosten 
 
A13.1.4 Transport- und Lagerkosten 

 
A13.1.5 Schlossänderungskosten 
 

A13.1.6 Bewachungskosten 
 
A13.1.7 Reparaturkosten für Gebäudeschäden 

 
A13.1.8 Reparaturkosten für Leitungswasserschäden in Woh-

nungen 

 
A13.1.9 Kosten für provisorische Maßnahmen 
 

A13.1.10 Kosten für Wasser-, Gas- und Heizölverlust sowie 
Stromverlust aus Stromspeichern 

 

A13.1.11 Rückreisekosten aus dem Urlaub 
 
A13.1.12 Schäden am Tiefkühlgut wegen öffentlichen Stromaus-

falls 
 
A13.1.13 Kosten für Telefonmissbrauch nach einem Einbruch 

 
A13.2  Definition und Umfang der Kosten 
 

A13.2.1 Aufräumungskosten 
 

Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte Sachen 

aufzuräumen. Dies schließt Aufwendungen ein, um zer-
störte und beschädigte Sachen wegzuräumen, zum 

nächsten Ablagerungsplatz abzutransportieren und sie 
zu vernichten. 

 
A13.2.2 Bewegungs- und Schutzkosten 
 

Das sind Kosten, die entstehen, um andere Sachen zu 
bewegen, zu verändern oder zu schützen. Vorausset-
zung ist, dass diese Maßnahmen dazu dienen, versi-

cherte Sachen wiederherzustellen oder wiederzube-
schaffen. 

 

A13.2.3 Hotelkosten 
 

Das sind Kosten, die entstehen, um eine Hotel- oder 

ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. Tele-
fon) vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass die ansons-
ten ständig bewohnte Wohnung unbewohnbar wurde 

und dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf 
einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. 
 

Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Wohnung wieder bewohnbar ist, jedoch längstens 
für die im Versicherungsschein vereinbarte Dauer. Je 

Versicherungsfall leistet der Versicherer maximal bis zu 
dem im Versicherungsschein vereinbarten Entschädi-
gungsbetrag. 

 
A13.2.4 Transport- und Lagerkosten 
 

Das sind Kosten, die entstehen, um versicherten Haus-
rat zu transportieren und zu lagern. Voraussetzung ist, 
dass die Wohnung unbenutzbar wurde und dem Versi-
cherungsnehmer auch die Lagerung in einem benutz-

baren Teil nicht zumutbar ist. 
 
Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeit-

punkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder benutzbar 
oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil der 
Wohnung wieder zumutbar ist, jedoch längstens für die 

im Versicherungsschein vereinbarte Dauer. 
 
A13.2.5 Schlossänderungskosten 

 
Das sind Kosten, die entstehen, um Schlossänderun-
gen vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass Schlüssel 

für Türen der Wohnung oder für dort befindliche Wert-
schutzschränke durch einen Versicherungsfall abhand-
engekommen sind. 

 
A13.2.6 Bewachungskosten 
 

Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte Sachen 
zu bewachen, wenn die Schließvorrichtungen und sons-
tigen Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten. 

 
Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen 

wieder voll gebrauchsfähig sind, jedoch längstens für 
die im Versicherungsschein vereinbarte Dauer. 

 

A13.2.7 Reparaturkosten für Gebäudeschäden 
 

Das sind Kosten, die entstehen, weil Gebäudeschäden 

im Bereich der Wohnung repariert werden müssen. 
Dies setzt voraus, dass die Schäden durch Einbruch-
diebstahl, Raub oder den Versuch einer solchen Tat 

entstanden sind. 
Schäden innerhalb der Wohnung, die durch Vandalis-
mus nach einem Einbruch oder einem Raub verursacht 

wurden, zählen ebenfalls dazu. 
 
A13.2.8 Reparaturkosten für Leitungswasserschäden in Woh-

nungen 
 



 
 
Teil A 
 
 

10 
 

Das sind Kosten, die entstehen, weil Leitungswasser-
schäden an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tape-

ten repariert werden müssen. Dies setzt voraus, dass der 
Schaden in einer gemieteten oder in Sondereigentum 
befindlichen Wohnung entstanden ist. 

A13.2.9 Kosten für provisorische Maßnahmen 
 

Das sind Kosten, die für provisorische Maßnahmen ent-

stehen, um versicherte Sachen zu schützen. 
 
A13.2.10 Kosten für Wasser-, Gas- und Heizölverlust sowie 

Stromverlust aus Stromspeichern 
Das sind Kosten, die dadurch entstehen, dass Wasser, 
Gas oder Heizöl wegen eines Versicherungsfalls be-

stimmungswidrig ausgetreten sind. Hierzu gehören 
auch Mehrkosten für Abwasser. 
 

Erstattet werden auch die Kosten für den Stromverlust 
aus Stromspeichern.  
 

Je Versicherungsfall leistet der Versicherer maximal bis 
zu dem im Versicherungsschein vereinbarten Entschädi-
gungsbetrag. 

 
A13.2.11 Rückreisekosten aus dem Urlaub 
 

Das sind zusätzliche Reisekosten, die dadurch entste-
hen, dass der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft lebende Person wegen ei-

nes erheblichen Versicherungsfalls vorzeitig eine Ur-
laubsreise abbricht und an den Versicherungsort nach 
A10.1 reist. Hierzu zählen auch die Kosten für mitrei-
sende Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in 

häuslicher Gemeinschaft leben. 
 
Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Sachscha-

den voraussichtlich den im Versicherungsschein verein-
barten Betrag übersteigt. Weiterhin ist die Anwesenheit 
des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häusli-

cher Gemeinschaft lebenden Person am Versiche-
rungsort erforderlich. 
 

Zusätzliche Reisekosten werden nur in angemessener 
Höhe ersetzt. Dies richtet sich nach dem ursprünglich 
vorgesehenen Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit 

der Rückreise an den Versicherungsort. 
 
Je Versicherungsfall leistet der Versicherer maximal bis 

zu dem im Versicherungsschein vereinbarten Entschä-
digungsbetrag. 

 

A13.2.12 Schäden am Tiefkühlgut wegen öffentlichen Stromaus-
falls 

 

Versichert sind Schäden an Gefriergut, die dadurch ent-
stehen, dass eine Tiefkühlanlage durch eine Unterbre-
chung der öffentlichen Stromversorgung ausfällt. 

 
Je Versicherungsfall leistet der Versicherer maximal bis 
zu dem im Versicherungsschein vereinbarten Entschädi-

gungsbetrag. 
 
A13.2.13 Kosten für Telefonmissbrauch nach einem Einbruch 

 
Das sind Telefonkosten, die dadurch entstehen, dass 
ein Täter in einer nach A4.1 beschriebenen Weise in 

die versicherte Wohnung einbricht und ein dort vorhan-
denes Telefon verwendet. 
 

Je Versicherungsfall leistet der Versicherer maximal bis 
zu dem im Versicherungsschein vereinbarten Entschädi-
gungsbetrag. 

 

A14  Was ist der Versicherungswert? Was sind die Grund-
lagen der Beitragsermittlung, Beitragsanpassung 

und Vorsorge? Was ist der Unterversicherungsver-
zicht? 

 

 
A14.1  Versicherungswert  
 

Der Versicherungswert bildet die Grundlage für die Be-
rechnung der Entschädigung. 

 

A14.1.1 Versicherungswert ist der Neuwert. Das ist der Betrag, 
der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte 
in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. 

 
A14.1.2 Für Kunstgegenstände nach A18.1.1.3 und Antiquitäten 

nach A18.1.1.4 ist der Versicherungswert der Betrag, 

der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte 
wiederzubeschaffen. 

 

A14.1.3 Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haus-
halt nicht mehr zu verwenden, ist der Versicherungs-
wert der gemeine Wert. Das ist der Betrag, den der Ver-

sicherungsnehmer dafür bei einem Verkauf erzielen 
kann. 

 

A14.1.4 Ist die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte 
Beträge nach A18.3 begrenzt, werden höchstens diese 
berücksichtigt. 

 
A14.2  Beitragsermittlung, Beitragsanpassung und Vor-

sorge 
 

A14.2.1 Der Beitrag errechnet sich aus Wohnfläche, Nutzung 
oder sonstigen vereinbarten Merkmalen, die für die Bei-
tragsberechnung erheblich sind. Die Wohnfläche ist die 

Grundfläche aller Räume einer Wohnung einschließlich 
Hobbyräumen, Dielen und Wintergärten. Ausgenom-
men sind Treppen, Balkone, Loggien und Terrassen so-

wie Keller- und Speicherräume, soweit diese nicht zu 
Wohn- oder Hobbyzwecken ausgebaut sind. Alternativ 
kann die Wohnfläche gemäß Mietvertrag bzw. Bauun-

terlagen angegeben werden, wenn diese mit dem aktu-
ellen Bauzustand übereinstimmen. 

 

A14.2.2 Wenn durch bauliche Maßnahmen oder Umzug ein der 
Beitragsberechnung zugrunde liegender Umstand 
(Wohnfläche, Nutzung oder sonstige vereinbarte Merk-

male) innerhalb des Versicherungsjahres werterhöhend 
verändert wird, besteht bis zum Schluss des laufenden 
Versicherungsjahres auch insoweit Versicherungs-

schutz (Vorsorge-Versicherung). 
 
A14.2.3 Der Versicherungsschutz nach A14.1 (inklusive der im 

Versicherungsschein besonders gekennzeichneten Ent-
schädigungsgrenzen) und der Beitrag nach A14.2.1 
werden an die Preisentwicklung angepasst. 

 
A14.3  Grundlagen der Anpassung des Versicherungs-

schutzes und des Beitrags an die Preisentwicklung 

 
Es gelten folgende Grundlagen: 

 

A14.3.1 Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die 
Entwicklung der Verbraucherpreise an. Er verändert 
hierzu den Beitrag pro Quadratmeter Wohnfläche. 

 
Der Beitrag erhöht oder vermindert sich entsprechend 
der Anpassung des Versicherungsschutzes nach 

A14.2.3 mit Beginn eines jeden Versicherungsjahres 
entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der Index 
im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem davorlie-

genden Kalenderjahr verändert hat. 
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Für die Anpassung wird der Index “Verbrauchs- und 
Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne die nor-

malerweise nicht in der Wohnung gelagerten Güter” 
verwendet. 

 

Dieser ist Bestandteil des Verbraucherpreisindexes für 
Deutschland (VPI). Maßgebend ist der jeweils für den 
Monat September vom Statistischen Bundesamt veröf-

fentlichte Index. 
 

Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten 

Stelle nach dem Komma berücksichtigt. 
 

Der neue Beitrag wird je auf zwei Stellen nach dem 

Komma errechnet und gerundet. Die neuen Entschädi-
gungsgrenzen nach A14.2.3 werden auf volle Euro ge-
rundet. Der Versicherer gibt dem Versicherungsnehmer 

den neu errechneten und gerundeten Beitrag bekannt. 
 
A14.3.2 Der Versicherungsnehmer kann der Anpassung des 

Versicherungsschutzes (inklusive der im Versiche-
rungsschein besonders gekennzeichneten Entschädi-
gungsgrenzen) und des Beitrags durch Erklärung in 

Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) widerspre-
chen. 
Dies muss innerhalb eines Monats geschehen, nach-

dem ihm die Mitteilung über den neuen Beitrag zuge-
gangen ist. Um die Frist zu wahren, genügt es, den Wi-
derspruch rechtzeitig abzusenden. Damit wird die An-

passung nicht wirksam. 
 

In diesem Fall wird bei Eintritt eines Versicherungsfalls 
die Entschädigung nach A17.3 sowie A17.4 nur anteilig 

gezahlt.  
 

Die möglichen Auswirkungen des Widerspruchs auf ei-

nen vereinbarten Unterversicherungsverzicht ergeben 
sich aus A14.4.4. 
 

Wenn ein der Beitragsberechnung zugrundeliegender 
Umstand nach A14.2.1 nachträglich geändert wird und 
sich dadurch ein höherer Beitrag ergeben würde, kann 

der Versicherer den höheren Beitrag ab Beginn der 
Veränderung des der Beitragsberechnung zugrunde lie-
genden Umstands verlangen. Die Regelungen nach 

A16 bleiben hiervon unberührt. 
 
A14.4  Geltung und Umfang des Unterversicherungsver-

zichts 
 
A14.4.1 Unterversicherungsverzicht 

 
Der Unterversicherungsverzicht bedeutet, dass der Ver-
sicherer im Schadenfall auf den Einwand einer Unter-

versicherung verzichtet.  
 
Eine Unterversicherung besteht, wenn im Zeitpunkt des 

Versicherungsfalls festgestellt wird, dass aufgrund der 
vom Versicherungsnehmer im Antrag gemachten Anga-
ben zur Wohnfläche, Nutzung oder sonstigen vereinbar-

ten Merkmalen oder später eingetretenen Änderungen 
ein zu niedriger Beitrag erhoben wurde. 
 

Das kann dazu führen, dass der Versicherer die Ent-
schädigung wegen Unterversicherung nach A17.3 
kürzt.  

 
Mit dem Verzicht erfolgt bei der Entschädigungsberech-
nung nach A17.1 und A17.4 kein Abzug.  

 
A14.4.2 Voraussetzungen 
 

Der Versicherer verzichtet auf den Einwand einer Un-
terversicherung, wenn im Zeitpunkt des Versicherungs-

falls festgestellt wird, dass die vom Versicherungsneh-
mer im Antrag gemachten Angaben zur Wohnfläche, 
Nutzung oder sonstigen vereinbarten Merkmalen richtig 

waren und später eingetretene Änderungen zu Wohn-
fläche, Nutzung oder sonstigen vereinbarten Merkma-
len, die für die Beitragsberechnung erheblich sind, dem 

Versicherer angezeigt wurden. 
 
Die Regelungen zur Vorsorgeversicherung nach 

A14.2.3 bleiben davon unberührt. 
 

A14.4.3 Wohnungswechsel 

 
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht 
ein bisher vereinbarter Unterversicherungsverzicht auf 

die neue Wohnung über. 
 
Dies gilt dann, wenn die Voraussetzungen für den Un-

terversicherungsverzicht nach A14.4.2  
für die neue Wohnung vorliegen. 
 

Vergrößert sich die Wohnfläche der neuen Wohnung 
gilt:  
Der Unterversicherungsverzicht besteht nach Umzugs-

beginn bis zum Ende des laufenden Versicherungsjah-
res, mindestens aber zwei Monate fort. In dieser Zeit 
muss der Vertrag an die tatsächliche Anzahl der Quad-

ratmeter angepasst werden.  
Der Unterversicherungsverzicht entfällt nach Ablauf die-
ser Frist, wenn bis dahin keine Anpassung erfolgte.   

 

A14.4.4 Auswirkung eines Widerspruchs gegen die Anpassung 
des Versicherungsschutzes und des Beitrags an die 
Preisentwicklung 

 
Durch einen Widerspruch entfällt ein vereinbarter Unter-
versicherungsverzicht.  

 
Widerspricht der Versicherungsnehmer der Erhöhung 
des Beitrages und des Versicherungsschutzes nach 

A14.3.1, die vor Eintritt des Versicherungsfalls hätte 
wirksam werden sollen, besteht eine Unterversiche-
rung. Damit wird nur der Teil des als ersatzpflichtig er-

mittelten Entschädigungsbetrags ersetzt, der sich zum 
ganzen Betrag verhält, wie der zuletzt berechnete Bei-
trag der Versicherungsperiode zu dem Beitrag der Ver-

sicherungsperiode, den der Versicherungsnehmer ohne 
Widerspruch gegen jede seit Vertragsbeginn erfolgte 
Anpassung zu zahlen gehabt hätte. 

 
A15  Entfällt 
 

A16  Was gilt bei einem Wohnungswechsel? 
 
A16.1  Umzug in eine neue Wohnung 

 
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht 
der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. 

Während des Wohnungswechsels besteht in beiden 
Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versicherungs-
schutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens 

zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt 
mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen 
dauerhaft in die neue Wohnung gebracht werden. 

 
A16.2  Mehrere Wohnungen 
 

Bewohnt der Versicherungsnehmer neben der neuen 
weiterhin seine bisherige Wohnung (Doppelwohnsitz), 
geht der Versicherungsschutz nicht über. Für eine 

Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versiche-
rungsschutz in beiden Wohnungen. 
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A16.3  Umzug ins Ausland 

 
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland, geht der Versicherungsschutz nicht 

auf die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz 
in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Mo-
nate nach Umzugsbeginn. 

 
 
 

 
 
A16.4  Anzeige der neuen Wohnung 

 
A16.4.1 Ein Wohnungswechsel muss dem Versicherer spätes-

tens bei Umzugsbeginn angezeigt werden. Dabei ist die 

neue Wohnfläche in Quadratmetern anzugeben.  
 
A16.4.2 Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherun-

gen vereinbart, ist dem Versicherer mitzuteilen, ob auch 
in der neuen Wohnung entsprechende Sicherungen 
vorhanden sind. Die Anzeige muss in Textform (z. B. E-

Mail, Telefax oder Brief) erfolgen.  
 
A16.4.3 Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohn-

fläche, kann das zu Unterversicherung führen, wenn 
der Versicherungsschutz nicht angepasst wird. 

 

A16.5  Festlegung des neuen Beitrags, Kündigungsrecht 
 
A16.5.1 Mit Umzugsbeginn gelten die Tarifbestimmungen des 

Versicherers, die am Ort der neuen Wohnung gültig 

sind sowie der sich aus der neuen Wohnungsgröße er-
gebende neue Beitrag.  

 

A16.5.2 Wenn sich der Beitrag aufgrund veränderter Beitragss-
ätze erhöht, kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag kündigen. Dies gilt auch, wenn die Selbstbeteili-

gung erhöht wird.  
Kündigt der Versicherungsnehmer, muss er das in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) tun. Dafür hat er 

einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhö-
hung Zeit. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der 
Zugang beim Versicherer. Die Kündigung wird spätes-

tens einen Monat, nachdem sie dem Versicherer zuge-
gangen ist, wirksam, frühstens jedoch zum Ablauf der  
laufenden Versicherungsperiode.  

 
A16.5.3 Dem Versicherer steht im Fall einer Kündigung der Bei-

trag nur in bisheriger Höhe und zeitanteilig bis zur Wirk-

samkeit der Kündigung zu. 
 
A16.6  Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung 

 
Im Fall einer Trennung von Ehegatten gilt Folgendes:  

 

A16.6.1 Zieht der Versicherungsnehmer aus der gemeinsamen 
Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte dort zurück, 
gelten als Versicherungsort beide Wohnungen: Die bis-

herige Ehewohnung und die neue Wohnung des Versi-
cherungsnehmers. Dies gilt so lange, bis der Versiche-
rungsvertrag geändert wird, längstens bis zum Ablauf 

von drei Monaten nach Ende des Versicherungsjahres, 
das auf den Auszug folgt. Danach besteht Versiche-
rungsschutz nur noch in der neuen Wohnung des Versi-

cherungsnehmers. 
 
A16.6.2 Wenn beide Ehegatten Versicherungsnehmer sind und 

einer von ihnen aus der Ehewohnung auszieht, sind 
Versicherungsort ebenfalls beide Wohnungen: Die bis-
herige Ehewohnung und die neue Wohnung des aus-

ziehenden Ehegatten. Dies gilt so lange, bis der Versi-

cherungsvertrag geändert wird, längstens bis zum Ab-
lauf von drei Monaten nach Ende des Versicherungs-

jahres, das auf den Auszug folgt. Danach erlischt der 
Versicherungsschutz für die neue Wohnung. 

 

A16.6.3 Wenn beide Ehegatten Versicherungsnehmer sind und 
beide in neue Wohnungen ziehen, gilt A16.6.2 entspre-
chend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach 

Ende des Versicherungsjahres, das auf den Auszug 
folgt, erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen 
Wohnungen. 

 
A16.7  Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften 
 

A16.6 gilt auch für eheähnliche Lebensgemeinschaften 
und Lebenspartnerschaften, sofern  
beide Partner am Versicherungsort gemeldet sind. 

 
A17  Wie wird die Entschädigung ermittelt? Was gilt bei 

einer Unterversicherung? 

 
A17.1  Der Versicherer ersetzt 
 

A17.1.1 bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen den 
Versicherungswert nach A14.1 zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalls. Der erzielbare Verkaufspreis von Res-

ten wird bei der Entschädigungsberechnung angerech-
net. 

 

A17.1.2 bei beschädigten Sachen die erforderlichen Reparatur-
kosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Der Ver-
sicherer ersetzt außerdem eine Wertminderung, die 
durch die Reparatur nicht ausgeglichen wird. Ersetzt 

wird aber höchstens der Versicherungswert nach A14.1 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Der erzielbare 
Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungs-

berechnung angerechnet. 
 
A17.1.3 bei beschädigten Sachen, deren Gebrauchsfähigkeit 

nicht beeinträchtigt ist (Schönheitsschaden), einen Be-
trag, der dem Minderwert entspricht. Das setzt voraus, 
dass dem Versicherungsnehmer eine Nutzung dieser 

Sache ohne Reparatur zumutbar ist. 
 
A17.2  Mehrwertsteuer 

 
Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und soweit 
sie anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbe-

schaffung tatsächlich angefallen ist.  
Sie wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

 
A17.3  Feststellung und Berechnung einer Unterversiche-

rung, Kosten auf Weisung des Versicherers 

 
Sollte im Zeitpunkt des Versicherungsfalls festgestellt 
werden, dass aufgrund vom Versicherungsnehmer im 

Antrag gemachten Angaben oder durch später eingetre-
tene Änderungen ein zu niedriger Beitrag erhoben 
wurde, wird nur der Teil des ermittelten Schadens er-

setzt, der sich zum ganzen Schaden verhält, wie der zu-
letzt berechneten Beitrag der Versicherungsperiode zum 
erforderlichen Beitrag der Versicherungsperiode.  

 
Die Regelungen nach A16 (Wohnungswechsel) sowie 
A14.2.2 (Vorsorgeversicherung) bleiben hiervon unbe-

rührt. 
 
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, 

die auf Weisung des Versicherers entstanden sind, wer-
den unbegrenzt ersetzt.  
 

Für die übrigen versicherten Kosten siehe A17.5.1. 
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A17.4  Kosten 
 

Versicherte Kosten nach A13 werden ersetzt, wenn sie 
nachweislich tatsächlich angefallen sind. Dabei werden 
die jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen berück-

sichtigt.  
Für die Entschädigungsberechnung der versicherten 
Kosten nach A13 sowie Schadenabwendungs- und 

Schadenminderungskosten nach B4.10 gelten A17.2, 
A17.3 sowie A14.4.4 entsprechend. 
 

Ist die Entschädigung der versicherten Kosten im Versi-
cherungsschein begrenzt, wird der bei einer Unterversi-
cherung nach A17.3 nur teilweise zu ersetzende Ge-

samtbetrag des Schadens ohne Rücksicht auf diese Ent-
schädigungsgrenzen ermittelt. Für die Höhe der Ent-
schädigung gelten jedoch maximal die vereinbarten Ent-

schädigungsgrenzen. 
 
A18  Was sind Wertsachen? Was sind Wertschutz-

schränke? Welche Entschädigungsgrenzen gelten 
für Wertsachen? 

 

A18.1  Wertsachen 
 
A18.1.1 Versicherte Wertsachen nach A8.2 sind: 

 
A18.1.1.1 Bargeld sowie auf Karten oder sonstige Datenträger ge-

ladene Geldbeträge; 

 
A18.1.1.2 Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wert-

papiere; Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmar-
ken, Münzen, Medaillen sowie alle Sachen aus Gold 

oder Platin; 
 
A18.1.1.3 Pelze, handgeknüpfte Teppiche, Gobelins und Kunstge-

genstände sowie nicht in A18.1.1.2 genannte Sachen 
aus Silber; 

 

A18.1.1.4 Antiquitäten, die über 100 Jahre alt sind, mit Ausnahme 
von Möbelstücken. 

 

A18.2  Wertschutzschränke 
 
A18.2.1 Wertschutzschränke im Sinne von A18.3.2 sind Sicher-

heitsbehältnisse, die ausschließlich 
 
A18.2.1.1 durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch die 

European Certification Body (ECB) GmbH oder durch 
die Mitglieder der European Fire und Security Group 
(EFSG) nach der Richtlinie VdS 2450 anerkannt bzw. 

nach der Norm EN 1143-1 zertifiziert und 
 
A18.2.1.2 mit einer Prüf- und Anerkennungsplakette z. B. an der 

Innenseite der Schranktür gekennzeichnet sind und 
 
A18.2.1.3 sofern es sich um Einbau-Wertschutzschränke handelt, 

sach- und fachgerecht in der Wand oder im Fußboden 
bündig eingelassen und rundum (allseitig) mit einem 
mind. 10 cm dicken Betonmantel umgeben sind oder 

 
A18.2.1.4 sofern es sich um freistehende Wertschutzschränke 

handelt, sind diese mit dem vom Hersteller zur Verfü-

gung gestellten Montagematerial bzw. einem gleichwer-
tigen für den vorhandenen Befestigungsuntergrund ge-
eigneten Montagematerial am Boden oder an der Wand 

(massive Bauweise) sach- und fachgerecht zu veran-
kern. Die Verankerung ist immer vorzunehmen, es sei 
denn, 

 
(1)  es wird eine andere Vereinbarung mit dem 

Versicherer getroffen 

(2) es handelt sich um einen freistehenden Wert-
schutzschrank mit einem Leer-Gewicht von 

mindestens 1.000 kg. 
 
A18.3  Entschädigungsgrenzen 

 
A18.3.1 Wertsachen werden je Versicherungsfall maximal bis zu 

dem im Versicherungsschein vereinbarten Entschädi-

gungsbetrag entschädigt. 
 
A18.3.2 Für Wertsachen außerhalb eines verschlossenen Wert-

schutzschranks nach A18.2 gelten besondere Entschä-
digungsgrenzen je Versicherungsfall, höchstens jedoch 
der jeweils vereinbarte Betrag: 

 
A18.3.2.1 den im Versicherungsschein vereinbarten Entschädi-

gungsbetrag insgesamt für Bargeld und auf Karten oder 

sonstige Datenträger geladene Geldbeträge mit Aus-
nahme von Münzen, deren Versicherungswert den 
Nennbetrag übersteigt; 

 
A18.3.2.2 den im Versicherungsschein vereinbarten Entschädi-

gungsbetrag insgesamt für Urkunden einschließlich 

Sparbücher und sonstige Wertpapiere; Schmucksachen, 
Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen, Medaillen so-
wie alle Sachen aus Gold oder Platin. 

 
A19  Welche Regeln gelten für das Sachverständigenver-

fahren? 

 
A19.1  Feststellung der Schadenhöhe 
 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versi-

cherungsfalls verlangen, dass die Höhe des Schadens in 
einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
 

Ein solches Sachverständigenverfahren können der Ver-
sicherer und der Versicherungsnehmer auch gemein-
sam vereinbaren. 

 
A19.2  Weitere Feststellungen 
 

Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können 
vereinbaren, das Sachverständigenverfahren auf wei-
tere Feststellungen zum Versicherungsfall auszudeh-

nen. 
 
A19.3  Verfahren vor der Feststellung 

 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

 

A19.3.1 Jede Partei hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) einen Sachverständigen zu benennen. Eine Par-
tei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die 

andere Partei in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) auffordern, den zweiten Sachverständigen zu be-
nennen. Dabei muss sie den von ihr benannten Sach-

verständigen angeben. Der zweite Sachverständige 
muss innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung benannt werden. Wenn das nicht ge-

schieht, kann die auffordernde Partei den Sachverstän-
digen durch das für den Schadenort zuständige Amts-
gericht ernennen lassen. In seiner Aufforderung muss 

der Versicherer den Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinweisen. 

 

A19.3.2 Der Versicherer darf folgende Personen nicht als Sach-
verständigen benennen: 

 

A19.3.2.1 Mitbewerber des Versicherungsnehmers, 
 
A19.3.2.2 Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in dauern-

der Geschäftsverbindung stehen, 
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A19.3.2.3 Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
des Versicherungsnehmers angestellt sind oder mit 

ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. 
 
A19.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform (z. B. E-

Mail, Telefax oder Brief) vor Beginn ihrer Feststellungen 
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Rege-
lung nach A19.3.2 gilt auch für seine Benennung. Wenn 

sich die Sachverständigen nicht einigen, wird der Ob-
mann durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernannt. Dies geschieht auf Antrag einer der beiden 

Parteien. 
 
 

 
A19.4  Feststellung 
 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen ent-
halten: 

 

A19.4.1 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, der zer-
störten und der beschädigten versicherten Sachen mit 
den dazugehörigen Versicherungswerten zum Zeitpunkt 

des Versicherungsfalls, 
 
A19.4.2 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskos-

ten, 
 
A19.4.3 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen, 

 
A19.4.4 die versicherten Kosten. 
 
A19.5  Verfahren nach der Feststellung 

 
Jeder Sachverständige übermittelt seine Feststellungen 
beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellun-

gen der Sachverständigen voneinander ab, übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser ent-
scheidet über die darin streitig gebliebenen Punkte. Die 

Feststellungen der Sachverständigen bilden dabei die 
Grenzen für den Entscheidungsspielraum des Ob-
manns. Seine Entscheidung übermittelt der Obmann 

beiden Parteien gleichzeitig. 
 
Die Feststellungen der Sachverständigen bzw. des Ob-

manns sind für die Vertragsparteien verbindlich. Sie 
sind unverbindlich, wenn nachgewiesen wird, dass sie 
offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abwei-

chen. 
 

Aufgrund von verbindlichen Feststellungen berechnet 

der Versicherer die Entschädigung. Wenn die Feststel-
lungen unverbindlich sind, trifft das Gericht eine verbind-
liche Feststellung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstän-

digen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern. 

 

A19.6  Kosten 
 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-

tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des 
Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

 

A19.7  Obliegenheiten 
 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Ob-

liegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 
 
A20  Wann wird die Entschädigung gezahlt und wie wird 

sie verzinst? 
 
A20.1  Fälligkeit der Entschädigung 

 

Die Entschädigung wird fällig, wenn der Versicherer 
den Anspruch dem Grund und der Höhe nach abschlie-

ßend festgestellt hat. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 

beanspruchen, der voraussichtlich mindestens zu zah-
len ist. 

 

A20.2  Verzinsung 
 

Für die Verzinsung gelten folgende Regelungen, soweit 

nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weiterge-
hende Zinspflicht besteht: 

 

 
 
A20.2.1 Entschädigung 

 
Sie ist ab dem Tag der Schadenmeldung zu verzinsen. 
Dies gilt nicht, soweit die Entschädigung innerhalb ei-

nes Monats geleistet wurde. 
 
A20.2.2 Zinssatz 

 
Der Zinssatz liegt ein Prozentpunkt unter dem jeweili-
gen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 

247 BGB), mindestens aber bei zwei Prozent und 
höchstens bei vier Prozent Zinsen pro Jahr.  

 

Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

 
A20.3  Hemmung 

 
Bei der Berechnung der Fristen nach A20.1 und A20.2.1 
gilt: Nicht zu berücksichtigen ist der Zeitraum, für den 

wegen Verschuldens des Versicherungsnehmers die 
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann. 

 
A20.4  Aufschiebung der Zahlung 
 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 
A20.4.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-

rungsnehmers bestehen; 
 
A20.4.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-

gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft. 

 

A21  Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften (zusätzliche Obliegenheiten) hat der Versi-
cherungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfül-

len? 
 
A21.1  Sicherheitsvorschriften in der kalten Jahreszeit 

 
Als vertraglich vereinbarte, zusätzliche Obliegenheiten 
gelten folgende Sicherheitsvorschriften: 

 
Der Versicherungsnehmer hat in der kalten Jahreszeit 
die Wohnung nach A10 zu beheizen und dies genü-

gend häufig zu kontrollieren. 
Alternativ sind dort alle wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert 

zu halten. 
 
A21.2  Folgen einer Obliegenheitsverletzung 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A21.1 ge-
nannten Obliegenheiten, gilt unter den Voraussetzun-
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gen nach Teil B3.3.1.2 und B3.3.3 folgendes: Der Versi-
cherer ist berechtigt zu kündigen. Außerdem kann er 

ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 
 
A22  Welche besondere Obliegenheit hat der Versiche-

rungsnehmer nach dem Versicherungsfall zu erfül-
len? 

 

A22.1  Besondere Obliegenheit bei Verlust von Wertpapie-
ren und Urkunden 

 

Der Versicherungsnehmer hat bei zerstörten oder ab-
handen gekommenen Wertpapieren und sonstigen Ur-
kunden etwaige Rechte zu wahren. 

 
Zum Beispiel muss er für aufgebotsfähige Wertpapiere 
und Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren ein-

leiten. Ebenso muss er Sparbücher sowie andere sperr-
fähige Urkunden unverzüglich sperren lassen. 

 

A22.2  Folgen der Obliegenheitsverletzung 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, 

gilt unter den Voraussetzungen nach Teil B3.3.3 folgen-
des: Der Versicherer kann ganz oder teilweise leistungs-
frei sein. 

 
A23  Welche besonderen Umstände erhöhen die Gefahr? 
 

A23.1  Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung 
 

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung nach Teil B3.2 
kann insbesondere in den folgenden Fällen vorliegen: 

 
A23.1.1 Es ändert sich ein Umstand, nach dem der Versicherer 

vor Vertragsschluss gefragt hat. 

 
A23.1.2 Anlässlich eines Wohnungswechsels nach A16 ändert 

sich ein Umstand, nach dem im Antrag gefragt worden 

ist. 
 
A23.1.3 Die ansonsten ständig bewohnte Wohnung bleibt länger 

als 90 Tage oder über eine für den Einzelfall verein-
barte längere Frist hinaus unbewohnt.  
 

Sie ist zudem auch nicht beaufsichtigt. Beaufsichtigt ist 
eine Wohnung dann, wenn sich während der Nacht 
eine dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält. 

 
A23.1.4 Vereinbarte Sicherungen wurden beseitigt, vermindert 

oder sind in nicht gebrauchsfähigem Zustand. Das gilt 

auch bei einem Wohnungswechsel. 
 
A23.2  Folgen einer Gefahrerhöhung 

 
Die Folgen einer Gefahrerhöhung sind in Teil B3.2.3 bis 
B3.2.5 geregelt. 

 
A24  Was gilt für wiederherbeigeschaffte Sachen? 
 

A24.1  Anzeigepflicht 
 

Erlangt der Versicherer oder der Versicherungsnehmer 

Kenntnis über den Verbleib abhandengekommener Sa-
chen, hat er dies dem Vertragspartner unverzüglich an-
zuzeigen. 

Die Anzeige muss in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) erfolgen. 

 

A24.2  Entschädigung 
 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhand-

engekommenen Sache wiedererhalten, so gilt für die 
Entschädigung dieser Sache: 

 
A24.2.1 Vor Zahlung der abschließenden Entschädigung 

 
Der Versicherungsnehmer behält den Anspruch auf die 
Entschädigung. Das setzt voraus, dass er dem Versi-

cherer die Sache innerhalb von zwei Wochen zur Verfü-
gung stellt. Andernfalls ist eine zwischenzeitlich geleis-
tete Entschädigung für diese Sache zurückzuzahlen. 

Das gilt auch für eine anteilig geleistete Entschädigung. 
 
A24.2.2 Nach Zahlung der abschließenden Entschädigung 

 
Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von zwei Wo-
chen nach Empfang einer Aufforderung des Versiche-

rers wählen, die Entschädigung zurückzuzahlen und die 
Sache zu behalten. Andernfalls gelten folgende Rege-
lungen: 

 
A24.2.2.1 Bei Entschädigung der Sache in voller Höhe des Versi-

cherungswerts kann er dem Versicherer die Sache zur 

Verfügung stellen. Dieses Wahlrecht muss er innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung des 
Versicherers ausüben. Tut der Versicherungsnehmer 

das nicht, geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 
 
A24.2.2.2 Bei Entschädigung der Sache in bedingungsgemäß an-

teiliger Höhe des Versicherungswerts muss er sie im 
Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbie-
tend verkaufen lassen. Der Versicherer erhält von dem 

Erlös abzüglich der Verkaufskosten höchstens den An-
teil, den er bereits für die Sache entschädigt hat. 

 
A24.3  Beschädigte Sachen 

 
Behält der Versicherungsnehmer wiederherbeige-
schaffte Sachen und sind diese beschädigt worden, 

kann er auch die bedingungsgemäße Entschädigung in 
Höhe der Reparaturkosten verlangen oder behalten. 

 

A24.4  Mögliche Rückerlangung 
 

Ist es dem Versicherungsnehmer möglich, den Besitz ei-

ner abhandengekommenen Sache zurück zu erlangen, 
ohne dass er davon Gebrauch macht, gilt die Sache als 
zurückerhalten. 

 
A24.5  Übertragung der Rechte 
 

Muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer zu-
rückerlangte Sachen zur Verfügung stellen, gilt: 
Er hat dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und 

alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm an diesen 
Sachen zustehen. 

 

A24.6  Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren 
 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraft-

los erklärt worden, hat der Versicherungsnehmer die 
gleichen Rechte und Pflichten wie bei Zurückerlangung 
des Wertpapiers. 

Er kann die Entschädigung jedoch behalten, soweit ihm 
bei der Rückabwicklung durch Verzögerung fälliger Leis-
tungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden 

ist. 
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Zusatzbedingungen  
zur Hausratversicherung 
 
Diese Zusatzbedingungen erweitern den Versicherungsschutz der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Hausratversiche-

rung um folgende Leistungen. Der Versicherungsschutz gilt immer 
zusammen mit den Regelungen nach Teil A und Teil B. 
 

 
Erweiterung Feuer - FEU 
 

Z-FEU-01 Nutzwärmeschäden 

 
Mitversichert sind in Erweiterung von A1.1 Schäden, die an versi-

cherten Sachen dadurch entstehen, dass diese einem Nutzfeuer 
oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken 
ausgesetzt werden. 

 
Z-FEU-02 Überschalldruckwellen 
 

Mitversichert sind in Erweiterung von A1.1 Überschalldruckwellen, 
wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurden, das die Schall-
grenze durchflogen hat und diese Druckwellen unmittelbar auf ver-

sicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sa-
chen befinden, einwirken. 
 

Z-FEU-03 Blindgängerschäden 
 
Mitversichert sind in Erweiterung von A3.4 Schäden durch die Ex-

plosion von Blindgängern aus vergangenen Kriegen. 
 
Erweiterung Einbruchdiebstahl und Raub - ED 

 
Z-ED-01 Vandalismus nach Raub oder Einschleichen 
 

Mitversichert ist in Erweiterung von A4.3 Vandalismus nach Raub 
oder Einschleichen. Vandalismus nach Einschleichen liegt vor, 
wenn der Täter wie in A4.1.3 beschrieben in den Versicherungs-

ort eindringt und dort versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder 
beschädigt. Vandalismus nach Raub liegt vor, wenn der Täter 
sich anlässlich einer Tat nach A4.4 Zugang in den Versicherungs-

ort verschafft und dort versicherte Sachen vorsätzlich zerstört 
oder beschädigt. 
 

Diebstahl - DIEB 
 
Z-DIEB-01 Diebstahl aus verschlossenen Schlafwagenab-

teilen und Schiffskabinen 
 
Versichert ist im Rahmen von A4.2 die Entwendung von versi-

cherten Sachen aus verschlossenen Schlafwagenabteilen oder 
verschlossenen Schiffskabinen nach deren Aufbrechen. Versi-
chert sind nur Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers 

oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person 
sind oder deren Gebrauch dienen.  
 

Der Versicherungsschutz gilt weltweit.  
 
Je Versicherungsfall leistet der Versicherer maximal bis zu dem im 

Versicherungsschein vereinbarten Entschädigungsbetrag. 
 
Z-DIEB-02 Diebstahl auf dem Versicherungsgrundstück 

 
Versichert ist im Rahmen von A4.2 der Diebstahl von folgenden 
Gegenständen, wenn diese ausschließlich vom Versicherungs-

nehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Person genutzt werden. Sachen nach A8.3.3, Z-SACH-01 sowie 
A8.3.4 und Gartenmöbel, Gartengeräte einschließlich Garten-

grills, Gartentechnik einschließlich Rasenmäh- und Poolroboter 
sowie Gartenskulpturen, Wäsche auf der Leine, in Wäschetrock-
nern oder Waschmaschinen, Waschmaschinen und Wäsche-

trockner, Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen.  
 

Je Versicherungsfall leistet der Versicherer maximal bis zu dem 
im Versicherungsschein vereinbarten Entschädigungsbetrag. Au-

ßenversicherungsschutz nach A12 besteht nicht.  
 
Erweiterung Leitungswasser - LW 

 
Z-LW-01 Austritt von Leitungswasser 
 

Mitversichert ist in Erweiterung von A5.2 der bestimmungswidrige 
Austritt von Leitungswasser aus 
 

1. Wassersäulen, Zierbrunnen oder Aufstellpools. 
 

2. Zu- oder Ableitungsrohren, Speichertanks sowie Filtereinrich-

tungen der Regenwassernutzungsanlage. 
 

3. undichten Dehnungs-/Anschlussfugen von Badewannen oder 

Duschen in Badezimmern. 
 
Erweiterung Versicherte Sachen - SACH 

 
Z-SACH-01 Überwachungseinrichtungen 
 

Mitversichert sind in Erweiterung von A8.3.3 Überwachungsein-
richtungen. 
 

Z-SACH-02 Flugmodelle 
 
Mitversichert sind in Erweiterung von A8.3.6 Flugmodelle (z. B. 

Drohnen) mit und ohne Motor und einem Startgewicht bis zu 5 kg 
einschließlich zugehöriger Anbauteile (z. B. Kameras). 
 
Z-SACH-03 Kfz-Zubehör 

 
Mitversichert sind in Erweiterung zu A8.3 nicht eingebaute Teile 
und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, außerdem 

nicht an- oder eingebaute Fahrrad-, Ski- und Gepäckträger bzw. -
boxen und Kindersitze sowie mobile Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge, soweit nicht aus einer anderen Versicherung Ersatz 

erlangt werden kann. 
 
Z-SACH-04 Smart Home Devices 

 
Mitversichert sind in Erweiterung von A8.3 Smart Home Devices 
(vernetzte, fernsteuerbare Geräte). 

 
Erweiterung Versicherungsort und Außenversicherung - ORT 
 

Z-ORT-01 Erweiterter Versicherungsort 
 
In Erweiterung von A10.1 gilt für Sachen nach A8.3.3, Z-SACH-01, 

A8.3.4 sowie Gartenmöbel und -geräte einschließlich Gartengrills 
und Gartenskulpturen, Wäsche auf der Leine, in Wäschetrocknern 
oder Waschmaschinen, Waschmaschinen und Wäschetrockner, 

Fahrräder, Kinderwagen und Rollatoren als Versicherungsort das 
gesamte Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befin-
det. 

 
Z-ORT-02 Hausratgegenstände in Bankschließfächern 
 

Abweichend von A12.1.2 sind versicherte Sachen, die Eigentum 
des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft lebenden Person sind oder die deren Gebrauch dienen, 

ohne zeitliche Einschränkung versichert, solange sie sich in einem 
Bankschließfach innerhalb von Wertschutzräumen und -schränken 
von Geldinstituten befinden, wenn diese Bankschließfächer vom 

Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Person zu privaten Zwecken genutzt werden.  
 

Je Versicherungsfall leistet der Versicherer maximal bis zu dem im 
Versicherungsschein vereinbarten Entschädigungsbetrag. 
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Erweiterung Versicherte Kosten - KOST 
 

Z-KOST-01 Hotelkosten 
 
1. Abweichend von A13.2.3 ersetzt der Versicherer auch Kosten 

für ein Frühstück. Sonstige Nebenkosten werden nicht über-
nommen.  
 

2. In Erweiterung von A13.2.3 ersetzt der Versicherer die Hotel-
kosten auch dann, wenn im Bereich der Wohnung Gebäude-
teile durch versicherte Gefahren zerstört oder beschädigt wer-

den. 
 
Z-KOST-02 Transport-, Lager- und Umzugskosten 

 
1. In Erweiterung von A13.2.4 ersetzt der Versicherer die Kos-

ten für Transport und Lagerung auch dann, wenn im Bereich 

der Wohnung Gebäudeteile durch versicherte Gefahren zer-
stört oder beschädigt werden. 
 

2. In Erweiterung von A13.2.4 ersetzt der Versicherer anstatt der 
Kosten der Lagerung die notwendigen Kosten des Umzugs, 
wenn durch einen Versicherungsfall die versicherte Wohnung 

voraussichtlich für mehr als zwei Monate unbenutzbar wird 
und der Versicherungsnehmer deshalb umzieht, ohne dass 
die Absicht besteht, in die bisherige Wohnung zurückzukeh-

ren. 
 
Z-KOST-03 Kosten für Reparaturen an Bodenbelägen, Innen-

anstrichen oder Tapeten 
 
In Erweiterung von A13.2.8 ersetzt der Versicherer die Kosten für 
Reparaturen an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten, die 

durch einen Versicherungsfall beschädigt worden sind. 
 
Z-KOST-04 Rückreisekosten bei Dienstreisen 

 
In Erweiterung von A13.1.11 und A13.2.11 ersetzt der Versicherer 
die zusätzlichen Reisekosten auch bei vorzeitigem Abbruch einer 

Dienstreise. 
 
Z-KOST-05 Kosten für provisorische Maßnahmen 

 
In Erweiterung von A13.1 ersetzt der Versicherer die Kosten für 
provisorische Maßnahmen zum Schutz versicherter Sachen nach 

einem Versicherungsfall. 
 
Z-KOST-06 Sachverständigenkosten 

 
In Erweiterung von A13.1 und A19.6 übernimmt der Versicherer bei 
Vereinbarung eines Sachverständigenverfahrens nach einem Ver-

sicherungsfall nach A19 auch die dem Versicherungsnehmer ent-
standenen Kosten bis zu dem im Versicherungsschein vereinbar-
ten Entschädigungsbetrag abzüglich der im Versicherungsschein 

vereinbarten Selbstbeteiligung. Voraussetzung ist, dass der Versi-
cherungsfall die im Versicherungsschein vereinbarte Schaden-
höhe überschreitet. 

 
Z-KOST-07 Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfun-

gen 

 
In Erweiterung von A4 und A13.1 sind die Kosten für die Beseiti-
gung von Verstopfungen von Ableitungsrohren innerhalb versi-

cherter Gebäude sowie auf dem Versicherungsgrundstück mitver-
sichert, wenn dadurch ein ersatzpflichtiger Leitungswasserscha-
den entstanden ist. 

 
Je Versicherungsfall leistet der Versicherer maximal bis zu dem im 
Versicherungsschein vereinbarten Entschädigungsbetrag. 

 
Z-KOST-08 Datenrettungskosten 
 

1. In Erweiterung von A13.1 ersetzt der Versicherer die infolge 
eines Versicherungsfalls tatsächlich entstandenen und not-

wendigen Kosten für die technische Wiederherstellung von 
elektronisch gespeicherten Daten und Programmen. Dies gilt, 
wenn diese zumindest auch privat genutzt werden. Eine Wie-

derbeschaffung gilt dabei nicht als Wiederherstellung. Vo-
raussetzung ist, dass die Daten durch eine Substanzbeschä-
digung des Datenträgers verloren gegangen, beschädigt oder 

nicht mehr verfügbar sind.  
 

2. Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten technischen 

Wiederherstellung.  
 

3. Je Versicherungsfall leistet der Versicherer maximal bis zu 

dem im Versicherungsschein vereinbarten Entschädigungs-
betrag. 
 

4. Ausschlüsse 
 

4.1 Nicht ersetzt werden Wiederherstellungskosten für Daten 

und Programme in folgenden Fällen: 
 

4.1.1 Der Versicherungsnehmer ist zur Nutzung der Da-

ten oder Programme nicht berechtigt. 
 
4.1.2 Der Versicherungsnehmer hält die Daten oder Pro-

gramme auf einem Sicherungs- oder Installations-
medium vor. 

 

4.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kos-
ten eines erneuten Lizenzerwerbs. 

 
Weitere Leistungsinhalte - WLI 

 
Z-WLI-01 Entfällt 
 

Z-WLI-02 Anzeige Baugerüst 
 
Abweichend von A23.1 liegt eine anzeigepflichtige Gefahrerhö-

hung nicht vor, wenn lediglich ein Baugerüst an dem Gebäude er-
richtet wird, in dem die versicherte Wohnung gelegen ist, es sei 
denn im Versicherungsschein ist etwas anderes vereinbart. 

 
Z-WLI-03 Unterversicherungsverzicht 
 

In Erweiterung von A14.4.2 verzichtet der Versicherer auf den Ein-
wand einer Unterversicherung, wenn der Schaden den im Versi-
cherungsschein genannten Betrag nicht übersteigt. 

 
Z-WLI-04 Verzicht auf den Einwand der groben  

Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des  

Versicherungsfalls 
 
In Erweiterung von B4.12.1.2 verzichtet der Versicherer auf den 

Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungs-
falls. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den im Versi-
cherungsschein vereinbarten Entschädigungsbetrag begrenzt.  

 
Dieser Verzicht gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer gesetz-
liche oder vertraglich vereinbarte Obliegenheiten nach B3.3 und 

nach A21 bis A23 grob fahrlässig verletzt hat. 
 
 

 
Erweiterung Vorsorge - VOR 
 

Z-VOR-01 Angehörigenauszug 
 
In Erweiterung von A16 gilt: Zieht ein mit dem Versicherungsneh-

mer in der versicherten Wohnung zusammenlebender/es und dort 
gemeldeter/es Ehepartner, Lebenspartner, Kind oder Elternteil 
aus, so sind Versicherungsort nach A10 die bisherige Wohnung 

und die neue Wohnung des ausziehenden Angehörigen. Dies gilt 
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längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Versi-
cherungsjahres, das auf den Auszug folgt, sofern nicht vorher et-

was anderes vereinbart wird. Danach erlischt der Versicherungs-
schutz für die neue Wohnung des Angehörigen. 
 

Garantien - GAR 
 
Z-GAR-01 Leistungs-Garantie gegenüber GDV-Musterbe-

dingungen 
 
Der Versicherer garantiert, dass die dieser Hausratversicherung 

zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Hausratversicherung (AVB Hausrat) den Versicherungsneh-
mer in keiner Leistung schlechter stellen, als die zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses vom Gesamtverband der Versicherungs-
wirtschaft (GDV) veröffentlichten Musterbedingungen. 
 

Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versicherungsfall ist 
dem Versicherungsschein/Nachtrag zu entnehmen. 
 

Z-GAR-02 Vorleistungspflicht bei Versichererwechsel 
 
In Erweiterung zu Teil A gilt folgendes: 

 
1. Bestanden für die versicherten Sachen vor diesem Vertrag 

bereits Versicherungen für dieselbe Gefahr (nachfolgend Vor-

versicherung genannt), und ist ein versicherter Schaden ein-
getreten, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche 
vorläufig aus dem aktuellen Vertrag geltend machen, wenn 

 
1.1 die unverzügliche Schadenmeldung innerhalb der Ver-

tragslaufzeit des aktuellen Vertrags erfolgt ist, 
 

1.2 der Versicherer den Schadenzeitpunkt als unklar betrach-
tet, d.h. eine Einigung des Versicherers mit dem Vorversi-
cherer oder den Vorversicherern über den Schadenzeit-

punkt nicht erzielt werden konnte, 
 

1.3 durchgängig lückenloser Versicherungsschutz zwischen 

den Vorversicherungen und dem aktuellen Vertrag besteht 
und  

 

1.4 der Versicherungsnehmer seine Ansprüche gegen den 
oder die Vorversicherer an den Versicherer abtritt. 

 

2. Die vorläufige Versicherungsleistung wird erbracht, sofern und 
soweit sie auch im Rahmen einer unverändert fortgeführten 
Vorversicherung durch den Vorversicherer erbracht worden 

wäre, allerdings höchstens bis zu der im aktuellen Vertrag ver-
einbarten Entschädigung unter Berücksichtigung der Entschä-
digungsgrenzen, Ersatzleistungen und Selbstbeteiligungen. 

Bestehen Rechte des Versicherers zur Leistungskürzung oder 
sogar zur Leistungsverweigerung, bleiben sie von dieser Re-
gelung unberührt. 

 
3. Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung bekannt, 

dass ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, oder hätte 

es ihm bekannt sein müssen, besteht kein Versicherungs-
schutz nach dieser Regelung. 

 

4. Der Versicherer kann zu viel oder zu Unrecht erbrachte Leis-
tungen wieder vom Versicherungsnehmer zurückfordern, 
wenn sich nachträglich bei der Geltendmachung der abgetre-

tenen Ansprüche herausstellt, dass 
 

4.1 der Schaden doch in die Vertragslaufzeit einer Vorversi-

cherung fällt und 
 

4.2 der Vorversicherer nicht oder nur teilweise zur Leistung 

verpflichtet ist. 
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Besondere Bedingungen für Zusatzbausteine 

 
Sofern ein Zusatzbaustein ausdrücklich vereinbart und im 

Versicherungsschein/Nachtrag dokumentiert ist, gilt: 
 
Diese Besonderen Bedingungen beschreiben den ergänzenden 
Versicherungsschutz zur Hausratversicherung.  

Der Versicherungsschutz gilt immer zusammen mit den Regelun-
gen nach Teil A und Teil B sowie der Zusatzbedingungen zur 
Hausratversicherung. 

 
 

Z-GLAS Glasbruch (sofern vereinbart) 

 

1.  Was ist der Versicherungsfall? 
 

Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, die durch 

Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden. 
 
2. Welche Schäden und Gefahren sind nicht versichert? 

 
Nicht versichert sind folgende Schäden: 

 

2.1 Oberflächen oder Kanten werden beschädigt (z. B. durch 
Schrammen, Kratzer, Muschelausbrüche). 
 

2.2 Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasun-
gen werden undicht.  

 

3. Blei-, Messing- oder Eloxalverglasung, transparentes 
Glasmosaik  
 

Nicht aus Glas bestehende Teile von Blei-, Messing- oder 
Eloxalverglasungen oder transparentem Glasmosaik sind nur 
unter folgenden Voraussetzungen versichert: Es liegt gleich-

zeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen an der 
zugehörigen Scheibe vor. Außerdem beruhen beide Schäden 
auf derselben Ursache oder der Schaden an der Scheibe hat 

den anderen Schaden verursacht. Die Rahmen dieser Vergla-
sungen sind aber nicht versichert. 
 

4. Welche Sachen sind versichert? Was ist zusätzlich versi-
cherbar? Welche Sachen sind nicht versichert? 
 

4.1 Versicherte Sachen  
 
Versichert sind folgende bezeichnete Sachen: 

 
4.1.1 Fertig eingesetzte oder montierte Glas- oder Kunst-

stoffscheiben; 

 
4.1.2 Platten und Spiegel aus Glas oder Kunststoff; 

 

4.1.3 künstlerisch bearbeitete Glas- oder Kunststoffschei-
ben, -platten und -spiegel; 

 

4.1.4 Platten aus Glaskeramik. Sofern der Nachweis er-
folgt, dass die zu ersetzende Glaskeramik-Kochflä-
che nur in Verbindung mit der zugehörigen Elektro-

nik wiederzubeschaffen ist, wird Entschädigung 
auch für diese Elektronik geleistet. 

 

4.1.5 Aquarien und Terrarien; 
 

4.1.6 Glasbausteine und Profilbaugläser; 

 
4.1.7 Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff; 

 

4.1.8 Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich  
deren Rahmen. 
 

4.2 Nicht versicherte Sachen  
 
Nicht versichert sind 

4.2.1 optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuch-
tungskörper und Handspiegel; 

4.2.2 Photovoltaikanlagen; 
 

4.2.3 Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die 

Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwieder-
gabe- und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bild-
schirme von Fernsehgeräten und Monitoren, Dis-

plays von Tablets und Smartphones); 
 

4.2.4 Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt 

sind. 
 

5. Welche Kosten sind versichert? Welche Kosten können 

zusätzlich versichert werden? 
 
5.1 Versicherte Kosten 

 
Der Versicherer ersetzt folgende Kosten, die infolge eines 
Versicherungsfalls erforderlich und tatsächlich angefallen 

sind:  
 
5.1.1 Für das vorläufige Verschließen von Öffnungen 

(Notverschalungen, Notverglasungen); 
 

5.1.2 um versicherte Sachen zum nächsten Ablagerungs-

platz abzutransportieren und sie zu vernichten (Ent-
sorgungskosten). 

 

5.2 Der Versicherer ersetzt bis zum im Versicherungsschein 
vereinbarten Betrag folgende Kosten, die infolge eines 
Versicherungsfalls erforderlich und tatsächlich angefalle-
nen sind: 

 
5.2.1 Für zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern 

und Montieren von versicherten Sachen durch de-

ren Lage verteuert (z. B. Kran- oder Gerüstkosten); 
 

5.2.2 um Anstriche, Malereien, Schriften, Verzierungen, 

Lichtfilterlacke und Folien auf den versicherten Sa-
chen zu erneuern; 

 

5.2.3 um Sachen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben 
behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Mar-
kisen usw.) zu beseitigen und wiederanzubringen; 

 
5.2.4 um Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mau-

erwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen zu beseiti-

gen. 
 
6. In welcher Form erfolgt die Entschädigung? 

 
Die Entschädigung erfolgt als Sachleistung oder als abwei-
chende Entschädigungsleistung in Geld. 

 
7. Was ist unter einer Entschädigung als Sachleistung zu 

verstehen? 

 
7.1 Sachleistung 

 

7.1.1 Im Versicherungsfall erbringt der Versicherer abwei-
chend von A17 eine Sachleistung auf seine Veran-
lassung und Rechnung. Das bedeutet, dass er die 

zerstörten oder beschädigten Sachen entsorgen, in 
gleicher Art und Güte an den Schadenort liefern und 
wieder einsetzen lässt. 

 
7.1.2 Von der Sachleistung ausgenommen sind beson-

dere Aufwendungen, die erforderlich sind, um den 

Schadenort zu erreichen (z. B. für Gerüste und 
Kräne). Das Gleiche gilt für besondere Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit dem Einsetzen einer 

Scheibe (z. B. Anstriche, De- und Remontage von 
Vergitterungen).  
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Diese Aufwendungen nach 5 werden bis zu dem im 
Versicherungsschein vereinbarten Betrag ersetzt.  

Falls diese Kosten erforderlich werden, erteilt der 
Versicherer auf Wunsch des Versicherungsneh-
mers in dessen Namen den Auftrag hierzu. Der 

Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer 
dann die Rechnungskosten bis zur vereinbarten 
Höhe. 

 
7.1.3 Der Versicherer ersetzt und beauftragt nicht: 

 

7.1.3.1 Aufwendungen, um unbeschädigte Sachen an 
entschädigte Sachen anzugleichen (z. B. 
Farbe und Struktur). 

 
7.1.3.2 Aufwendungen, die durch fertigungsbedingte 

Abweichungen der Ersatzsache im äußeren 

Erscheinungsbild entstehen. 
 

7.2 Abweichende Entschädigungsleistung in Geld 

 
7.2.1 Versicherungsnehmer und Versicherer können sich 

darauf einigen, dass der Versicherer anstelle einer 

Sachleistung eine Geldleistung erbringt. Diese muss 
dem Leistungsumfang nach 7.1 entsprechen.  
 

7.2.2 Der Versicherer erbringt eine Geldleistung, soweit 
eine Sachleistung durch ihn zu den ortsüblichen 
Wiederherstellungskosten nicht möglich ist.  

 
7.2.3 Wird eine Unterversicherung nach A17.3 festgestellt, 

erbringt der Versicherer ausschließlich eine Geld-
leistung.  

 
7.2.4 Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und so-

weit sie tatsächlich angefallen ist. Sie wird nicht er-

setzt, wenn der Versicherungsnehmer zum Vorsteu-
erabzug berechtigt ist. 

 

7.3 Notverglasung/Notverschalung 
 
Der Versicherungsnehmer kann das vorläufige Verschlie-

ßen von Öffnungen (Notverglasungen und Notverschalun-
gen nach 5.1.1) selbst in Auftrag geben. Diese erforderli-
chen Aufwendungen kann er als versicherte Kosten gel-

tend machen. 
 

7.4 Kosten 

 
7.4.1 Für die Berechnung der versicherten Kosten nach 5 

ist der Zeitpunkt des Versicherungsfalls maßgeblich. 

Dabei werden die jeweils vereinbarten Entschädi-
gungsgrenzen berücksichtigt. 
 

7.4.2 Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und so-
weit sie tatsächlich angefallen ist. Sie wird nicht er-
setzt, wenn der Versicherungsnehmer zum Vorsteu-

erabzug berechtigt ist 
 
 

Z-RAD Fahrraddiebstahl (sofern vereinbart) 
 
1. Leistungsversprechen und Definitionen 

 

1.1 In Erweiterung zu A4.1 erstreckt sich der Versicherungs-
schutz für Fahrräder unter den Voraussetzungen nach 1.2 
auch auf Schäden durch Diebstahl. 

 
1.2 Für die mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig 

seinem Gebrauch dienenden Sachen (z. B. Klingel, Fahr-

radanhänger) besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie 
zusammen mit dem Fahrrad abhanden gekommen sind. 

  

1.3 Für Fahrradanhänger, die nicht zusammen mit dem Fahr-
rad betrieben werden oder ohne das Fahrrad abhanden 

kommen, erstreckt sich der Versicherungsschutz unter den 
Voraussetzungen nach 1.2 auch auf Schäden durch Dieb-
stahl.  

1.4 Für Akkus von Fahrrädern mit Tretunterstützung (Pedelec) 
erstreckt sich der der Versicherungsschutz unter den Vo-
raussetzungen nach 1.2 auch auf Schäden durch Dieb-

stahl. 
 

2. Besondere Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  

 
Der Versicherungsnehmer hat das Fahrrad in verkehrsüblicher 
Weise durch ein Schloss gegen Diebstahl zu sichern, wenn er 

es nicht zur Fortbewegung einsetzt. Dies gilt auch für Fahrrad-
anhänger, die nicht zusammen mit dem Fahrrad betrieben wer-
den oder ohne das Fahrrad abhanden gekommen sind, sowie 

für Akkus von Fahrrädern mit Tretunterstützung (Pedelec). 
 

3. Besondere Obliegenheiten im Schadenfall 

 
3.1 Der Versicherungsnehmer hat den Kaufbeleg, sowie sons-

tige Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die 

Rahmennummer der versicherten Fahrräder zu beschaf-
fen und aufzubewahren, soweit ihm dies billigerweise zu-
gemutet werden kann. Verletzt der Versicherungsnehmer 

diese Bestimmung, so kann er Entschädigung nur verlan-
gen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen kann; 
  

3.2 Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich 
der Polizei anzuzeigen und dem Versicherer einen Nach-
weis dafür zu erbringen, dass das Fahrrad nicht innerhalb 
von drei Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder her-

beigeschafft wurde. 
 

4. Obliegenheitsverletzung durch den Versicherungsnehmer 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten 
nach 2 sowie nach 3.2, so ist der Versicherer nach den in 

B3.3.1.2 und B3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei.  

 
5. Je Versicherungsfall leistet der Versicherer maximal bis zu 

dem im Versicherungsschein vereinbarten Entschädigungs-

betrag.  
 

6. Der im Versicherungsschein vereinbarte Entschädigungsbe-

trag gilt auf erstes Risiko. Im Schadenfall entfällt die Anrech-
nung einer Unterversicherung gemäß A17. 

 

 

Z-REI Hausrat auf Reisen (sofern vereinbart) 

 
1. Versicherungsfall, versicherte Gefahren und Schäden, 

versicherte Personen 
 
1.1 Versicherungsfall 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versichertes 
Reisegepäck nach 2.1, die durch die folgenden Gefahren 
abhandenkommen, zerstört oder beschädigt werden. 

 
1.1.1 Mitgeführtes Reisegepäck 

 

Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn mitge-
führtes Reisegepäck während der Reise abhanden-
kommt, beschädigt oder zerstört wird durch: 

 
1.1.1.1 Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberi-

sche Erpressung, vorsätzliche Sachbeschädi-

gung; 
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1.1.1.2 Verlieren hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- 
oder Hängenlassen bis zu der im Versiche-

rungsschein genannten Entschädigungs-
grenze; 

 

1.1.1.3 Unfall eines Transportmittels oder Unfall einer 
versicherten Person; 

 

1.1.1.4 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, 
Sturm, Hagel, bestimmungswidrig einwirken-
des Wasser einschließlich Regen und 

Schnee und weitere Naturgefahren sowie hö-
here Gewalt. 
 

1.1.2 Aufgegebenes Reisegepäck  
 
Der Versicherer leistet Entschädigung, 

 
1.1.2.1 wenn aufgegebenes Reisegepäck abhanden-

kommt, beschädigt oder zerstört wird, wäh-

rend es sich im Gewahrsam eines Beförde-
rungsunternehmens, eines Beherbergungs-
betriebs oder einer Gepäckaufbewahrung be-

findet 
 

1.1.2.2 wenn aufgegebenes Reisegepäck den Be-

stimmungsort nicht innerhalb von 24 Stunden 
nach Ankunft des Versicherungsnehmers 
oder der mitversicherten Personen erreicht. 

Ersetzt werden die nachgewiesenen Aufwen-
dungen zur Wiedererlangung des Gepäcks 
oder für notwendige Ersatzbeschaffungen zur 
Fortsetzung der Reise bis zu dem im Versi-

cherungsschein genannten Betrag.; 
 

1.2 Versicherte Personen 

 
Versichert ist das Reisegepäck des Versicherungsneh-
mers oder einer mit dem Versicherungsnehmer in häusli-

cher Gemeinschaft lebenden Person. Versicherungs-
schutz besteht nach A12.2 auch für Personen, die sich 
vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes befin-

den 
 

2. Versicherte und nicht versicherte Sachen und weitere 

Ausschlüsse 
 
2.1 Zum versicherten Reisegepäck zählen 

 
2.1.1 Gegenstände des persönlichen Reisebedarfs, die 

zum Gebrauch oder Verbrauch während der Dauer 

der Reise bestimmt sind, einschließlich der am Kör-
per getragenen Kleidung und die sich mit einem üb-
lichen Transportmittel befördern lassen; 

 
2.1.2 Sportgeräte und deren Zubehör, soweit sie sich 

nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden 

und soweit es sich nicht um Land-, Luft- oder Was-
serfahrzeuge nach 2.2.7 handelt; 

 

2.1.3 Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsit-
zes des Versicherungsnehmers aufbewahrt werden 
(z. B. in Zweitwohnungen, Booten, Anhängern zu 

Wohnzwecken), gelten nur als Reisegepäck, so-
lange sie vorübergehend zu Reisen mitgenommen 
werden. 

 
2.1.4 Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise 

erworben wurden. 

 
 

2.2 Nicht versichert sind 

 

2.2.1 Bargeld, Kredit-, Bank- und Geldkarten, Wertkarten, 
Gutscheine, Reiseschecks, Wertpapiere, Fahrkar-

ten, Flugtickets, Eintrittskarten, Urkunden und Do-
kumente aller Art mit Ausnahme von amtlichen Aus-
weisen und Visa; Für amtliche Ausweispapiere und 

Visa werden die Kosten der Wiederbeschaffung er-
setzt. 
 

2.2.2 Pelze, Foto-, Filmapparate, tragbare Videosysteme, 
Smartphones und Tablets und sonstige tragbare 
elektronische Geräte jeweils mit Zubehör, wenn sie 

nicht 
 

2.2.2.1 bestimmungsgemäß getragen oder benutzt 

werden oder 
 

2.2.2.2 in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt 

mitgeführt werden oder 
 

2.2.2.3 einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewah-

rung übergeben sind oder 
 

2.2.2.4 einem Beförderungsunternehmen oder einer 

Gepäckaufbewahrung zur Aufbewahrung 
übergeben und sich zusätzlich in ordnungs-
gemäß verschlossenen, nicht einsehbaren 

Behältnissen befinden 
 

2.2.2.5 in einem ordnungsgemäß verschlossenen 

Raum eines Gebäudes, eines Passagier-
schiffs oder in einer bewachten Garderobe 
aufbewahrt werden; 

 

2.2.3 Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall, 
wenn sie nicht 

 

2.2.3.1 bestimmungsgemäß getragen oder benutzt 
werden oder, 
 

2.2.3.2 in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt 
mitgeführt werden oder 

 

2.2.3.3 einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewah-
rung übergeben sind oder 

 

2.2.3.4 in einem ordnungsgemäß verschlossenen 
Raum eines Gebäudes, eines Passagier-
schiffs oder in einer bewachten Garderobe 

aufbewahrt werden und zusätzlich in einem 
verschlossenen Behältnis, z. B. in einem Safe 
untergebracht sind, das erhöhte Sicherheit 

auch gegen die Wegnahme des Behältnisses 
selbst bietet. 

 

2.2.4 Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall, 
wenn sie einem Beförderungsunternehmen oder 
einer Gepäckaufbewahrung zur Aufbewahrung 

übergeben; 
 

2.2.5 Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder 

Liebhaberwert; 
 

2.2.6 Brillen, Kontaktlinsen, Prothesen jeder Art; 

 
2.2.7 motorisierte oder motorgetriebene Land-, Luft- 

und Wasserfahrzeuge jeweils mit Zubehör, Au-

ßenbordmotoren sowie Fahrräder jeder Art; 
 

2.2.8 Sportgeräte, die sich in bestimmungsgemäßem 

Gebrauch befinden; 
 

2.2.9 Gegenstände, die üblicherweise nur zu berufli-

chen Zwecken mitgeführt werden. 
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2.2.10 Schäden durch Vergessen, Liegen-, Hängen-, 
Stehenlassen; 

 
2.2.11 Schäden durch Beschlagnahme, Entziehung oder 

sonstiger Eingriffe von hoher Hand; 

 
2.2.12 Schäden durch die natürliche oder mangelhafte 

Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnut-

zung oder Verschleiß; 
 

2.2.13 Schäden während des Zeltens oder Campings, 

wenn die Schäden nicht an versicherten Sachen 
innerhalb eines verschlossenen Kfz, Wohnmobils 
oder eines Pkw-Anhängers zu Wohnzwecken 

(Wohnwagen) eingetreten sind; 
 

2.2.14 Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohn-

sitzes des Versicherungsnehmers aufbewahrt 
werden, z. B. in Zweitwohnungen, Booten, Anhä-
ngern zu Wohnzwecken, sofern sie nicht nach 

2.1.3 vorübergehend zu Reisen mitgenommen 
werden. 

 

3. Definition Reise, Beginn und Ende der Reise 
 
3.1 Versicherungsschutz besteht für alle Reisen weltweit, so-

fern die Entfernung (Luftlinie) zwischen dem Wohnsitz 
des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person 
und dem Zielort mehr als 50 km beträgt. 

 
3.2 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, an 

dem zum Zwecke des unverzüglichen Antritts der Reise 
versicherte Sachen aus der ständigen Wohnung entfernt 

werden. 
 

3.3 Der Versicherungsschutz endet mit dem Zeitpunkt, in 

dem die versicherten Sachen dort wieder eintreffen. 
 

4. Obliegenheiten 

 
4.1 In Ergänzung zu A21 sind der Versicherungsnehmer und 

die mitversicherten Personen verpflichtet 

 
4.1.1 Schäden durch strafbare Handlungen unverzüg-

lich der nächstzuständigen oder nächsterreichba-

ren Polizeidienststelle unter Einreichung einer 
Liste aller in Verlust geratenen Sachen anzuzei-
gen und sich dies bestätigen zu lassen. Dem Ver-

sicherer ist hierüber eine Bescheinigung einzu-
reichen; 

 

4.1.2 bei Schäden durch Verlieren (siehe 1.1.1.2) 
Nachforschungen beim Fundbüro anzustellen. 
Dem Versicherer ist hierüber eine Bescheinigung 

einzureichen; 
 

4.1.3 Schäden an aufgegebenem Reisegepäck ein-

schließlich Schäden durch nicht fristgerechte 
Auslieferung nach 1.1.2.2 dem Beförderungsun-
ternehmen, dem Beherbergungsbetrieb bzw. der 

Gepäckaufbewahrung unverzüglich zu melden. 
Äußerlich nicht erkennbare Schäden sind nach 
der Entdeckung unverzüglich und unter Einhal-

tung der jeweiligen Reklamationsfrist schriftlich 
anzuzeigen. Dem Versicherer sind entspre-
chende Bescheinigungen vorzulegen; 

 
4.1.4 Bei Reisen im Kfz sind die versicherten Sachen 

unverzüglich nach der Ankunft vor der ständigen 

Wohnung des Versicherungsnehmers zu entla-
den. 

 

4.2 Die Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten 
ergeben sich aus A21. 

5. Versicherungswert und Entschädigungsberechnung 
 

5.1 Abweichend von A14 gilt als Versicherungswert derjenige 
Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen 
gleicher Art und Güte am ständigen Wohnort des Versi-

cherten anzuschaffen (Neuwert). 
 

5.2 Für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger ersetzt der Versi-

cherer nur den Materialwert. 
 

5.3 Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt. 

 
5.4 Je Versicherungsfall ist die Entschädigung auf den im 

Versicherungsschein vereinbarten Betrag begrenzt. Für 

Schäden nach 1.1.1.2 und 1.1.2.2 gelten besondere Ent-
schädigungsgrenzen. 

 

5.5 Soweit im Versicherungsschein eine Selbstbeteiligung 
vereinbart wurde, wird diese je Versicherungsfall von dem 
Betrag abgezogen, der bedingungsgemäß als entschädi-

gungspflichtig errechnet wurde. Die Selbstbeteiligung ent-
fällt für nachgewiesene Aufwendungen zur Wiedererlan-
gung des Gepäcks oder notwendige Ersatzbeschaffungen 

zur Fortsetzung der Reise nach 1.1.2.2. 
 

5.6 Die im Versicherungsschein vereinbarte Entschädigungs-

grenze gilt auf erstes Risiko. Im Schadensfall entfällt die 
Anrechnung einer Unterversicherung gemäß A17. 

 

 

Z-SONL SicherOnline (sofern vereinbart) 

 
1. Welche Schäden sind versichert? 
 

Versicherungsschutz besteht für Vermögensschäden, die im 
Rahmen der Nutzung des Internets durch vorsätzliche uner-
laubte Handlungen eines Dritten während der Laufzeit von  

SicherOnline verursacht werden. 
 
2. Versicherte Personen  

 
2.1 Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsneh-

mer und alle mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-

den Personen. 
 

2.2 Versicherungsschutz besteht nach A 12.2 auch für Perso-

nen, die sich vorübergehend außerhalb des Versiche-
rungsorts befinden. 

 

3. Welche Entschädigungsgrenzen gelten? 
 

Je Versicherungsfall ersetzt der Versicherer den tatsächlich 

entstandenen Vermögensschaden, maximal ist die Entschädi-
gung jedoch auf den im Versicherungsschein vereinbarten 
Betrag begrenzt. Ergänzend gilt die im Versicherungsschein 

vereinbarte Jahreshöchstentschädigung. 
Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr entstehen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 

 
4. Was ist ein Versicherungsfall? 
 

Der Versicherer ersetzt Vermögensschäden in den nachfol-
genden Fällen: 

 

1. Online-Kauf von Sachen 
2. Identitätstäuschung beim Online-Verkauf von Sachen 
3. Vermögensschäden durch Online-Banking-Missbrauch 

4. Identitätsmissbrauch 
5. Datenbeschädigung oder Datenzerstörung 
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4.1 Online-Kauf von Sachen: 
 

Versichert sind Vermögensschäden, die einer versicher-
ten Person als Käufer einer Ware über das Internet ent-
stehen. 

 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die 
Ware 

 
1. eine bewegliche körperliche Sache ist und  
 

2. dem privaten Gebrauch bzw. Verbrauch dient und  

 
3. bei gewerblichen Händlern oder auf Auktionsplattfor-

men online gekauft wurde und bezahlt ist und  

 
4. innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des verein-

barten Liefertermins nicht vollständig zugegangen ist 
oder 

 
5. zum Zeitpunkt des Zugangs erheblich von der Artikel-

beschreibung des Verkäufers abweicht oder 

 
6. zum Zeitpunkt des Zugangs für den bestimmungsge-

mäßen Gebrauch nicht geeignet beziehungsweise 
mangelhaft ist. 

Eine Sache ist mangelhaft, wenn ein Sachmangel 
nach § 434 BGB vorliegt. 

 

4.2 Identitätstäuschung beim Online-Verkauf von Sachen 
 

Versichert sind Vermögensschäden, die einer versicher-

ten Person als Verkäufer einer Ware über das Internet 
entstehen. 
 

Der Versicherungsfall ist eingetreten, wenn  
 

1. die Ware eine bewegliche körperliche Sache ist und 

dem privaten Gebrauch bzw. Verbrauch dient und on-
line verkauft wurde und 

 
2. die versicherte Person dabei von einem Käufer über 

dessen Identität getäuscht wurde, indem dieser die 
Zugangsdaten eines Dritten (vermeintlicher Käufer) 
zu einem Online-Portal missbraucht, um Waren zu 

kaufen und zu bezahlen und 
 
3. die versicherte Person dem Käufer die Ware nach der 

Bezahlung übersendet und 
 
4. die versicherte Person aufgrund rechtlicher Verpflich-

tungen dem Dritten (vermeintlichen Käufer) einen be-
reits von diesem erhaltenen Kaufpreis erstattet hat, 
ohne die Ware zurückzuerhalten. 

 

4.3 Vermögensschäden durch Online-Banking-Missbrauch 

 
4.3.1 Versicherte Gefahren und Schäden, Erstattung 

der Selbstbeteiligung: 

 
Versichert sind Vermögensschäden, die einer 
versicherten Person innerhalb des von ihr durch-

geführten privaten Online-Bankings entstehen, 
wenn unberechtigte Dritte durch Phishing, Phar-
ming oder Trojaner ihre Zugangsdaten erlangt ha-

ben und damit Zahlungen elektronisch ausführen. 
 

Ein Vermögensschaden im Sinne dieser Bestim-

mung ist die unmittelbar aus dem Angriff mittels 
Phishing, Pharming oder Trojaner resultierende 
Vermögenseinbuße in Höhe des abgebuchten 

Betrags. 
 

Wird vom Kreditinstitut eine Selbstbeteiligung in 
Abzug gebracht, erstattet der Versicherer diese 

maximal bis zu der im Versicherungsschein ge-
nannten Entschädigungsgrenze. 

 

1. Phishing 

 
Phishing ist ein Verfahren, bei dem Täter sich 
mit Hilfe gefälschter E-Mails vertrauliche Zu-

gangs- und Identifikationsdaten von arglosen 
Dritten verschaffen. Dabei nutzen die Täter 
typischerweise ein durch die Täuschung über 

die tatsächliche Identität erlangtes Vertrau-
ensverhältnis aus. 
 

2. Pharming  
 
Pharming ist eine Methode, bei der sich Täter 

unter Vortäuschung falscher Tatsachen (Iden-
titäten) durch Umleitung argloser Dritter auf 
gefälschte Webseiten vertrauliche Zugangs- 

und Identifikationsdaten von diesen verschaf-
fen. 
 

3. Trojaner   
 
Trojaner sind Schadprogramme, die sich als 

nützliche Anwendung tarnen, jedoch im Hin-
tergrund unbemerkt unerwünschte Funktio-
nen ausführen. Mögliche Schadfunktionen 

sind zum Beispiel das Protokollieren von Ein-
gaben an einem Computer (sogenannte Key-
logger). Trojaner werden von Tätern verwen-

det, um vertrauliche Zugangs- und Identifikati-
onsdaten von arglosen Dritten zu erlangen, 
mit welchen sie dann nicht autorisierte Zah-

lungsvorgänge durchführen.  
 

In allen Fällen des Online-Banking-Missbrauchs 

nehmen die Täter mit den gewonnenen Daten un-
ter der Identität des Inhabers im Online-Banking 
unerlaubte Handlungen vor. 

 
4.3.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, 

dass 

 
1. die versicherte Person das private Online-

Banking, über hierfür geeignete, zum versi-

cherten Hausrat zählende elektronische Ge-
räte durchgeführt hat und  

 

2. es sich um ein ausschließlich privat genutztes 
Bankkonto handelt, das bei einer Niederlas-
sung eines Kreditinstituts in der Bundesre-

publik Deutschland geführt wird. 
 

4.3.3 Der Versicherungsfall ist mit der Belastung des 

Kontos einer versicherten Person eingetreten. 
 

4.4 Identitätsmissbrauch 

 
Versichert sind Vermögensschäden, die einer versicher-
ten Person dadurch entstehen, dass ein Dritter durch 

Identitätsmissbrauch ein ausschließlich privat genutztes  
 
1. Online-Kundenkonto einer versicherten Person ver-

wendet oder auf deren Identität neu anlegt oder 
 
2. Online-Bezahlsystem mit Sitz oder Niederlassung in 

der Europäischen Union (EU) einer versicherten Per-
son verwendet. 
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Der Versicherungsfall ist mit der Belastung des Bankkon-
tos oder eines Online-Guthabens einer versicherten Per-

son eingetreten. 
 

4.5 Datenbeschädigung oder Datenzerstörung 

 
4.5.1 Versichert sind Schäden an Daten oder Dateien, 

die dadurch entstehen, dass ein Dritter ein inter-

netfähiges Endgerät einer versicherten Person 
mit Schadsoftware (z. B. Viren, Trojaner) infiziert 
hat. 

 
4.5.2 Der Versicherungsfall ist eingetreten, wenn Daten 

oder Dateien, die ausschließlich für die private 

Nutzung bestimmt waren, verloren gegangen sind 
oder beschädigt oder gesperrt wurden. 

 

4.5.3  Der Versicherer ersetzt die Kosten bis zu dem im 
Versicherungsschein genannten Betrag für den 
Versuch der Wiederbeschaffung, der Wiederher-

stellung oder der Entsperrung von Daten und Da-
teien durch einen Fachbetrieb. Es besteht kein 
Anspruch auf eine erfolgreiche Wiederbeschaf-

fung, Rettung oder Entsperrung. Zudem besteht 
kein Anspruch auf darüberhinausgehende Ent-
schädigungsleistungen wie z. B. Schäden am 

Endgerät, Austausch des Speichermediums. 
 

5. Voraussetzungen für die Entschädigungsleistung 

 
5.1 Der Versicherungsfall ist während der Laufzeit von  

SicherOnline eingetreten. 
 

5.2 Im Fall des Online-Kaufs von Sachen nach 4.1 haben die 
versicherten Personen die ihnen gesetzlich und vertrag-
lich zustehenden Rechte, insbesondere Widerruf, Rück-

tritt, Mängelhaftung, ausgeübt, ohne dass der Verkäufer 
daraufhin innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Eintritt 
des Versicherungsfalls seinen Verpflichtungen nachge-

kommen ist. 
 
5.3 Bei Vermögensschäden durch Online-Banking-Miss-

brauch nach 4.3 hat das Kreditinstitut den Ersatz des den 
versicherten Personen entstandenen Vermögensscha-
dens wegen grob fahrlässiger Verletzung der Kunden-

pflichten gegenüber dem Kreditinstitut teilweise oder voll-
ständig schriftlich abgelehnt. 

 

6. Ausschlüsse 
 

Nicht ersetzt werden Schäden,  

 
6.1 die bei Eintritt eines Versicherungsfalls nach 4 einen Be-

trag von 50 Euro nicht erreichen; 

 
6.2 soweit eine Entschädigung aus einem anderen Versiche-

rungsvertrag beansprucht werden kann; 

 
6.3 soweit anderweitige von den versicherten Personen ein-

gebundene Dienstleister (z. B. Kreditinstitute, Online-Be-

zahlsysteme, Online-Treuhänder) zum Ersatz verpflichtet 
sind; 

 

6.4 an Daten und Dateien, zu deren Nutzung die versicherten 
Personen nicht berechtigt sind (z. B. sogenannte Raubko-
pien oder Software, für deren Nutzung keine Berechti-

gung bestand); 
 
6.5 die im Zusammenhang mit Kauf, Verkauf oder Nutzung 

von Dienstleistungen, (Software-)Lizenzen, Urheberrech-
ten, Downloads, Strom oder Gas entstehen; 

 

6.6 die in Verbindung mit dem Online-Verkauf von Sachen 
nach Ziffer 4.2 stehen, sofern die Versendung der Ware 

vor Erhalt der Gegenleistung erfolgte; 
 

6.7 aus Online-Kauf und Online-Verkauf von Sachen nach 

4.1 und 4.2, bei denen der Vertragspartner seinen Sitz 
oder Wohnort außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) hat; 

 
6.8 aus Online-Kauf und Online-Verkauf von Sachen nach 

4.1 und 4.2, bei denen der zugrunde liegende Vertrag ge-

gen Gesetz oder die guten Sitten verstößt; 
 
6.9 die im Zusammenhang mit einer beruflichen oder gewerb-

lichen Tätigkeit einer versicherten Person entstehen; 
 
6.10 aus Online-Kauf und Online-Verkauf von Sachen nach 

4.1 und 4.2, die über Online-Anzeigen-Portale (z. B. 
Kleinanzeigen, Quoka, mobile.de, AutoScout24) ange-
bahnt wurden; 

 
6.11 aus dem Verlust, dem Handel oder der Beschädigung 

von Kryptowährungen (z. B. Bitcoins). 

 
7. Obliegenheiten 
 

7.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
 

In Ergänzung zu B3.3 sind die versicherten Personen ver-

pflichtet 
 
1. auf ihren internetfähigen Endgeräten aktuelle Vi-

rensoftware mit Spyware-Erkennung zu installieren, 

die auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Zudem 
müssen diese mit einem Schutz gegen unberechtig-
tes Eindringen aus dem Internet ausgerüstet sein (z. 

B. Firewall) und 
 

2. die vom Hersteller angebotenen Software-Updates 

unverzüglich zu installieren, damit die zeitnahe Instal-
lation von relevanten Sicherheitsupdates für Daten-
verarbeitungs-Systeme und Software sichergestellt 

ist. Veraltete Systeme und Anwendungen, für die der 
Hersteller keine Sicherheitsupdates mehr bereitstellt, 
dürfen nicht verwendet werden. 

 
7.2 Folgen der Obliegenheitsverletzung vor Eintritt des Versi-

cherungsfalls 

 
Die Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten 
ergeben sich aus B3.3.1.2. 

 
7.3 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 
 

In Ergänzung zu B.3.3.2 sind die versicherten Personen 
verpflichtet 
 

1. im Fall des Online-Kaufs von Sachen nach 4.1 die 
ihnen gesetzlich und vertraglich zustehenden Rechte, 
insbesondere Widerruf, Rücktritt, Mängelhaftung, 

auszuüben; 
 

2. im Fall eines Vermögensschadens durch Online-Ban-

king-Missbrauch nach 4.3 sich an das kontoführende 
Kreditinstitut zu wenden; 

 

3. im Fall der Datenbeschädigung oder Datenzerstörung 
nach 4.5 einen Fachbetrieb zur Wiederbeschaffung, 
Wiederherstellung oder Entsperrung zu beauftragen; 

 
4. im Fall der Datenbeschädigung oder Datenzerstörung 

nach 4.5 dem Fachbetrieb Programme und Daten zur 

Verfügung zu stellen, die auf einem Rücksicherungs- 
oder Installationsmedium vorgehalten sind; 
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5. im Fall der Datenbeschädigung oder Datenzerstörung 
nach 4.5 auf Verlangen des Versicherers von dem 

Fachbetrieb bestätigen zu lassen, dass eine aktuelle 
Virensoftware installiert war; 

 

6. im Fall der Datenbeschädigung oder Datenzerstörung 
nach 4.5 auf Verlangen des Versicherers eine Straf-
anzeige zu erstatten; 

 
7. in den Fällen nach 4.1 bis 4.4 nach Schadeneintritt 

Strafanzeige zu erstatten; 
 

8. in den Fällen des Online-Kaufs von Sachen nach 4.1, 
der Identitätstäuschung beim Online-Verkauf von Sa-
chen nach 4.2 und des Identitätsmissbrauchs nach 

4.4 dem Versicherer die Kontaktdaten des vermeintli-
chen Vertragspartners mitzuteilen. 

 

7.4 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzungen 

 
Die Regelungen zur Leistungsfreiheit bei Obliegenheits-
verletzungen nach 7.1 und 7.3 ergeben sich aus B3.3.3. 

 
8. Schlussbestimmungen 

 

In den Fällen von 4.1 und 4.2 ist der Versicherer berechtigt, 
aber nicht verpflichtet, mit dem als Schadenverursacher be-
nannten Vertragspartner in Verbindung zu treten und eine 

Stellungnahme zu den gegen ihn geltend gemachten Ansprü-
chen einzuholen. Der Versicherer wird den Versicherungs-
nehmer über die Rückmeldung des Vertragspartners unter-

richten. 
 

9. Kündigung 

 
SicherOnline kann ohne Aufhebung des Gesamtvertrags so-
wohl vom Versicherungsnehmer als auch vom Versicherer 

ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat gekündigt werden. Kündigt der Versicherer, so 
kann der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach 

Erhalt der Kündigung die Aufhebung des Gesamtvertrags 
zum selben Zeitpunkt verlangen. Der Versicherungsnehmer 
wird bei Kündigung auf diese Kündigungsmöglichkeit hinge-

wiesen. 
 
Mit der Beendigung des Hausratversicherungsvertrags er-

lischt auch die Versicherung von SicherOnline. 
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T e i l   B   -   A l l g e m e i n e r   T e i l  
 
 

Abschnitt B1 Beginn des Versicherungs- 
schutzes, Beitragszahlung  

 
B1.1  Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehalt-
lich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zah-

lung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags. 
 
B1.2  Beitragszahlung, Versicherungsperiode  

 
B1.2.1  Beitragszahlung 
 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus 
gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, 
vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbei-

trag. 
 
B1.2.2  Versicherungsperiode 

 
Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlun-
gen umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein 

Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einem Ein-
malbeitrag ist die Versicherungsperiode die vereinbarte 
Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr. 

 

B1.3  Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung 

 

B1.3.1  Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags  
 

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach 

dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerruf-

rechts. 
 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-

ginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige 
Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung ver-

anlasst ist. 
 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versi-

cherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, 
ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Mo-
nat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

 
B1.3.2  Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsver-

zug 

 
 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig 

nach B1.3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-

trag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die 
Zahlung nicht veranlasst hat. 

 

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 

B1.3.3  Leistungsfreiheit des Versicherers 
 
 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-

ligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1.3.1 zahlt, so ist der 

Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetre-
tenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. 

Voraussetzung ist, dass er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis 

im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nicht-
zahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat. 

 

B1.4  Folgebeitrag 
 
B1.4.1  Fälligkeit 

 
Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halb-

jahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen ver-
einbarten Zeitpunkt fällig. 
 

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit 
veranlasst wird. 

 

B1.4.2  Verzug und Schadensersatz 
 
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 

Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies 
gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat. 

 

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines 
Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen. 

 
B1.4.3  Mahnung 
 

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kos-
ten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zah-

lung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mah-
nung). Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.  

 
 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 

Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie 

der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die 
Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) 
hinweist. 

 
B1.4.4  Leistungsfreiheit nach Mahnung 
 

 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der 

Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

 
B1.4.5  Kündigung nach Mahnung 
 

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
schuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer 
nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 

den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 
sofortiger Wirkung kündigen. 

 

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündi-
gung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu die-

sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen. 
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B1.4.6  Zahlung des Beitrags nach Kündigung 
 

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung inner-
halb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. 
Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden 

worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung inner-
halb eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird.  

 

 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1.4.4 bleibt 
bis zur Zahlung bestehen.  

 

B1.5  Lastschriftverfahren 
 
B1.5.1  Pflichten des Versicherungsnehmers 

 
 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren 

vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 

Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausrei-
chende Deckung des Kontos zu sorgen. 

 

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 

wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsauffor-
derung des Versicherers erfolgt. 

 
B1.5.2  Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 
 

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein 
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Text-

form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 
 
 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuwei-

sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den 
ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln. 

 
 Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für 

fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versi-

cherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 
 
 

B1.6  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  
 
B1.6.1  Allgemeiner Grundsatz 

 
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Ver-

sicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeit-

raum entspricht, in dem der Versicherungsschutz be-
standen hat. 

 

B1.6.2  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rück-
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inte-
resse 

 
B1.6.2.1  Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklä-

rung innerhalb des im Versicherungsschein/Nachtrag 

aufgeführten Zeitraums, hat der Versicherer nur den auf 
die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallen-
den Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, 

dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf das 
Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den 
zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versiche-

rungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

 

 Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat 
der Versicherer zusätzlich den für das erste Jahr des 
Versicherungsschutzes gezahlten Beitrag zu erstatten. 

Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun-
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genom-

men hat. 
 
B1.6.2.2  Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertrag-

lichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, 
so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der Rücktritts-
erklärung zu. 

 
 Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Ver-

sicherers beendet, weil der einmalige oder der erste Bei-

trag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

 

B1.6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der 

Anfechtungserklärung zu. 
 
B1.6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-

sicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem Ver-
sicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen kön-
nen, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt be-

antragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Weg-
fall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

 

B1.6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Be-
ginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das In-

teresse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Un-
ternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse ge-
nommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

 
 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes In-

teresse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 

rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 

Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
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Abschnitt B2  Dauer und Ende des Vertrags/ 
Kündigung 

 
B2.1  Dauer und Ende des Vertrags 
 

B2.1.1  Vertragsdauer 
 
 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-

benen Zeitraum abgeschlossen. 
 
B2.1.2 Stillschweigende Verlängerung 

 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er 

nicht von einer der Vertragsparteien gekündigt wird. 
 
B2.1.3  Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 
Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag jederzeit 
zum Ablauf der von ihm gewählten Versicherungsperi-

ode (entsprechend der vereinbarten Beitragszahlung - 
siehe B1.2.2) jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder 
monatlich kündigen. 

Die Kündigung muss dem Versicherer dabei mindestens 
einen Tag vor dem Ablauf der Versicherungsperiode zu-
gegangen sein. 

 
B2.1.4  Kündigung durch Versicherer 

 

Der Versicherer kann den Vertrag mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit kün-
digen. 

 
B2.1.5  Wegfall des versicherten Interesses 
 

 Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der 
Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, 

zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt. 

 

 Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollstän-
dige und dauerhafte Auflösung des versicherten Haus-
rats. Dazu zählt auch  

 
 a) die Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine 

stationäre Pflegeeinrichtung  

 
 oder  
 

 b) die Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.  
 
 Ein Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versi-

cherten Interesses.  
 
 Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versi-

cherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
des Versicherers über die vollständige und dauerhafte 
Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei Monate 

nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht 
bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in dersel-
ben Weise nutzt wie der verstorbene Versicherungsneh-

mer. 
 
B2.2  Kündigung nach Versicherungsfall 

 
B2.2.1  Kündigungsrecht 
 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. 
Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 

Brief) zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf 
eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zulässig. 

 
B2.2.2  Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 

Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres, 

wirksam wird. 
 
B2.2.3  Kündigung durch Versicherer 

 
 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 

ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
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Abschnitt B3  Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, 
andere Obliegenheiten 

 
B3.1  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 

seines Vertreters bis zum Vertragsschluss  

 
B3.1.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 

gefahrerhebliche Umstände 

 
 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 

Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 

Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt 
hat und die für den Entschluss des Versicherers erheb-

lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Ver-

tragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen 
im Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 

 

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung 
von Absatz 1 und B3.1.2 sowohl die Kenntnis und die 

Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arg-
list des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

 

 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter 

noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 

B3.1.2  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 
B3.1.2.1  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 

nach B3.1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag 

zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die 
Vergangenheit kein Versicherungsschutz. 

 

 Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrich-
tigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 

noch grob fahrlässig gemacht hat. 
 
 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-

lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-

gezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen geschlossen hätte. 

 

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-

vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-

tungspflicht ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht 
aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 
B3.1.2.2  Kündigung 
 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach B3.1.1 Absatz 1 einfach fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat kündigen. 
 
 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Ver-

sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände zu gleichen oder anderen Bedingungen ge-

schlossen hätte. 
 
B3.1.2.3  Vertragsänderung 

 
 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 

B3.1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der 

Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf 

Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unver-
schuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedin-

gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. 

 

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 

aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 

dieser Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 

B3.1.3  Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Ver-
sicherers 

 

 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur 

Begründung kann er nachträglich weitere Umstände in-
nerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung an-
geben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 

dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von 
ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

 
B3.1.4  Hinweispflicht des Versicherers  
 

 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 

in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Fol-
gen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

 

B3.1.5  Ausschluss von Rechten des Versicherers 
 
 Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rück-

tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht be-
rufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 
B3.1.6  Anfechtung 
 

B3.1.6.1  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen  

 

B3.1.6.2  Versucht der Versicherungsnehmer oder sein Repräsen-
tant, den Versicherer arglistig über Tatsachen zu täu-
schen, die für den Grund oder für die Höhe der Leistung 

von Bedeutung sind, ist der Versicherer von der Leis-
tungspflicht frei. Ist eine Täuschung durch ein rechtskräf-
tiges Strafurteil wegen Betruges oder Betrugsversuchs 

festgestellt, gelten die Voraussetzungen von Satz 1 als 
bewiesen. 

 

B3.1.7  Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 
 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündi-

gung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf 
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von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte er-
löschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf die-

ser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

 
 
 

B3-2  Gefahrerhöhung 
 
B3.2.1  Begriff der Gefahrerhöhung 

 
B3.2.1.1  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-

sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-

anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 
 
B3.2.1.2  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 

nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat. 

 
B3.2.1.3  Eine Gefahrerhöhung nach B3.2.1.1 liegt nicht vor, wenn 

sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 

Umständen als mitversichert gelten soll. 
 
B3.2.2  Pflichten des Versicherungsnehmers 

 
B3.2.2.1  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-

cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versi-
cherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 

Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
 
B3.2.2.2  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 

ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss 
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

 
B3.2.2.3  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-

erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 

der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

 

B3.2.3  Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versi-
cherer 

 

B3.2.3.1  Kündigungsrecht 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 

nach B3.2.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 

Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.  

  

 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.  

  
 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fäl-

len nach B3.2.2.2 und B3.2.2.3 bekannt, kann er den 

Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 

 

B3.2.3.2  Vertragsänderung 
 
 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-

punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-

grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlan-
gen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr aus-

schließen.  
 Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 

um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 

Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-

haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün-
digungsrecht hinzuweisen. 

 
B3.2.4  Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach B.3.2.3 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versiche-

rers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder 
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhöhung bestanden hat. 

 
B3.2.5  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
 

B3.2.5.1  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 

B3.2.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 

zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen. 

 
B3.2.5.2  Nach einer Gefahrerhöhung nach B3.2.2.2 und B3.2.2.3 

ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der spä-

ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein 
müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer 

seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Ver-
sicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, 
so gilt B3.2.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-

tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

 
B3.2.5.3  Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
 

 a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein-
tritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der 

Leistungspflicht war oder  
 
 b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls 

die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder  

 

 c) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Bei-

trag verlangt. 
 
B3.3  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 
B3.3.1  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
 

B3.3.1.1  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu 
erfüllen hat, sind: 

 
 a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen so-

wie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschrif-

ten; bei Verletzung der gesetzlichen Verpflichtung 
zur Installation von Rauchwarnmeldern verzichtet 
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der Versicherer auf sein Kündigungsrecht nach 
B3.3.1.2 und seine Leistungsfreiheit nach B3.3.3; 

 
 b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-

barten Obliegenheiten. 

 
B3.3.1.2  Rechtsfolgen 
 

 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 

hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
Vertrag fristlos kündigen. 

 
 Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegen-

heit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 
 
B3.3.2  Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-

rungsfalls 
 
 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 

Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen:  
 
B3.3.2.1  Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-

rung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versiche-
rungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit für 
ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch 

mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versi-
cherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-

gemäßem Ermessen zu handeln. 
 
B3.3.2.2  zusätzlich zu B3.3.2.1 gilt: 

 
 Der Versicherungsnehmer hat  

 

a)  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

 
b)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Ei-

gentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

 
c)  dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 

Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 

einzureichen; 
 

d)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis 

die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen 
durch den Versicherer freigegeben worden sind. 
Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Scha-

denbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. 
durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu ei-
ner Besichtigung durch den Versicherer aufzube-

wahren; 
 

e)  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 

Auskunft in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zu erteilen, die zur Feststellung des Versiche-
rungsfalls oder des Umfanges der Leistungspflicht 

des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersu-
chung über Ursache und Höhe des Schadens und 
über den Umfang der Entschädigungspflicht zu ge-

statten; 
 

f)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 

deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet wer-
den kann. 

 

g)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 
Versicherers einem anderen als dem Versicherungs-

nehmer zu, so hat dieser die Obliegenheiten  
 nach B3.3.2.1 und B3.3.2.2 ebenfalls zu erfüllen – 

soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtli-

chen Umständen möglich ist. 
 
B3.3.3  Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

 
B3.3.3.1  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

nach B3.3.1 oder B3.3.2 vorsätzlich, so ist der Versiche-

rer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 

das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. 

 

B3.3.3.2  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollstän-

dig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. 
B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hin-

gewiesen hat. 
 
B3.3.3.3  Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 

Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer ob-
liegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn 

der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat. 
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Abschnitt B4 Weitere Regelungen 
 
B4.1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung  

 
B4.1.1  Anzeigepflicht 
 

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Interesse 

gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungsver-
trägen versichert ist. In diesem Fall ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, dem Versicherer den anderen 

Versicherungsvertrag unverzüglich mitzuteilen. In der 
Mitteilung sind der Versicherer und der Versicherungs-
umfang anzugeben. 

 
B4.1.2  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
nach B4.1.1. vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Ver-
sicherer unter den in B3.3 beschriebenen Voraussetzun-

gen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn 
der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalls Kennt-

nis von der anderen Versicherung erlangt hat. 
 
B4.1.3  Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

 
a)  Erlangt der Versicherungsnehmer aus anderen Ver-

sicherungsverträgen Entschädigung für denselben 

Schaden, ermäßigt sich sein Anspruch aus dem vor-
liegenden Vertrag in der Form, dass die Entschädi-
gung aus allen Verträgen nicht höher ist, als wenn er 

den Versicherungsschutz bei einem Versicherer in 
Deckung gegeben hätte. 

 

b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukom-
men hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage 

obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im 
Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstan-
denen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entspre-

chend, wenn die Verträge bei demselben Versiche-
rer bestehen. 

 

c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-

fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag 
nichtig.  

 

 Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
B4.1.4  Beseitigung der Mehrfachversicherung 
 

Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis 
von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlos-

sen, kann er verlangen, dass der später geschlossene 
Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme un-
ter verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den 

Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Ver-
sicherung nicht gedeckt ist.  
 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags wer-
den zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung 

dem Versicherer zugeht.  
 
B4.2  Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung  

 
B4.2.1  Form, zuständige Stelle 
 

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die 

unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. 
Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in die-

sem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 
 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-

tung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Re-

gelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzei-
gen bleiben bestehen. 

 

B4.2.2  Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensände-
rung 

 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-

über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie-
benen Briefs an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung 

des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Na-
mensänderung des Versicherungsnehmers. 

 
B4.2.3  Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nie-

derlassung 

 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter 
der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, 
findet bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-

sung B4.2.2 entsprechend Anwendung. 
 
B4.3  Vollmacht des Versicherungsvertreters 

 
B4.3.1  Erklärungen des Versicherungsnehmers  
 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge-
genzunehmen betreffend  

 
(1) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche-

rungsvertrags; 

 
(2) ein bestehendes Versicherungsverhältnis ein-

schließlich dessen Beendigung; 

 
(3) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss 

des Vertrags und während des Versicherungsver-

hältnisses. 
 
B4.3.2  Erklärungen des Versicherers 

 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder 

deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermit-
teln. 

 

B4.3.3  Zahlungen an den Versicherungsvertreter  
 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-

lungen anzunehmen, die der Versicherungsnehmer im 
Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Ab-
schluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet. Eine 

Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die 
Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte 

oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 
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B4.4  Verjährung  
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 

Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die 
grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.  

 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristbe-

rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zu-
gang der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-

spruchsteller nicht mit. 
 

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allge-

meinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
 
B4.5 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 

 
Treten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Ver-
sicherungsnehmer und dem Versicherer auf, kann sich 

der Versicherungsnehmer jederzeit an die Beschwerde-
stelle des Versicherers wenden:  

 

R+V Allgemeine Versicherung AG 
Raiffeisenplatz 1 

65189 Wiesbaden 

E-Mail: ruv@ruv.de 
 

Außerdem stehen dem Versicherungsnehmer insbeson-
dere folgende weitere Beschwerdemöglichkeiten zu: 

 
B4.5.1 Versicherungsombudsmann 
 

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen Ver-
braucher oder um eine Person handelt, die sich in ver-
braucherähnlicher Lage befindet, gilt: 

 
Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann 
sich der Versicherungsnehmer an den Ombudsmann für 

Versicherungen wenden. 
 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 080632 
10006 Berlin 

Telefon 0800 3696000 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhän-
gige und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Der 
Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlichtungs-

verfahren teilzunehmen.  
 
Versicherungsnehmer, die diesen Vertrag online (z. B. 

über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen ha-
ben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online an 
die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wen-

den. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an 
den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

 

B4.5.2 Versicherungsaufsicht 
 

Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des 

Versicherers nicht zufrieden ist oder Meinungsverschie-
denheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten, kann er 
sich auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht wenden. Der Versicherer unterliegt der 
Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht. 

 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 

Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

Tel.: 0800 2 100 500 

E-Mail: poststelle@bafin.de 
Internet: https://www.bafin.de 

 

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann ein-
zelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

 

B4.5.3 Rechtsweg 
 

Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 

beschreiten. 
 
B4.5.3.1 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den 

Versicherer 
 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 

seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertrags-
schluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, sei-
nen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, sei-

nen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Ge-
richte des Staates zuständig, in dem der Versicherer sei-
nen Sitz hat. 

 
B4.5.3.2 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den 

Versicherungsnehmer 

 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zu-

ständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung 
oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein 
solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt. 

 
Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 

die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-

rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 
B4.6  Anzuwendendes Recht  

 
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 

B4.7  Embargobestimmung  
 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-

mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange 
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-

bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepub-
lik Deutschland entgegenstehen. 

 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von 
Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Euro-

päischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 

 

B4.8  Entfällt  
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B4.9  Versicherung für fremde Rechnung  
 

B4.9.1 Rechte aus dem Vertrag 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsver-
trag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten 

(Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus 
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und 
nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der 

Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 
 
B4.9.2 Zahlung der Entschädigung 

 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, 

dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur 
mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

 
B4.9.3 Kenntnis und Verhalten 
 

B4.9.3.1  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, 
sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die 

Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen.  

 

 Soweit der Vertrag Interessen des 
Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, 
muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse 

das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur 
zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant 
des Versicherungsnehmers ist. 

 

B4.9.3.2  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen 
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 

des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war. 

 

B4.9.3.3  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den 

Versicherer nicht darüber informiert hat. 
 
B4.10  Aufwendungsersatz  

 
B4.10.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 

Schadens 

 
B4.10.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls 

den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf 
Weisung des Versicherers macht. 

 
B4.10.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um ei-

nen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzu-

wenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, gel-
tend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, 
wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen ob-

jektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und 
erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers erfolgten. 

 
B4.10.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 

kann er auch den Aufwendungsersatz nach B4.10.1.1 

und B4.10.1.2 entsprechend kürzen; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind. 

 
B4.10.1.4 Je Versicherungsfall ist die Entschädigung für die Kosten 

nach B4.10.1.1 sowie B4.10.1.2 auf den im Versiche-

rungsschein vereinbarten Betrag begrenzt; dies gilt je-
doch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Ver-

sicherers entstanden sind. 
 
B4.10.1.5 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß 

B4.10.1.1 erforderlichen Betrag auf Verlangen des Ver-
sicherungsnehmers vorzuschießen. 

 

B4.10.1.6 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leis-
tungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen 

sind. 
 
B4.10.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Scha-

dens 
 
B4.10.2.1 Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung und 

Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, 
sofern diese den Umständen nach geboten waren.  

 

 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder 

vom Versicherer aufgefordert wurde. 
 
B4.10.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 

kann er auch den Kostenersatz nach B4.10.2.1 entspre-
chend kürzen. 

 

B4.11  Übergang von Ersatzansprüchen 
 
B4.11.1 Übergang von Ersatzansprüchen 
 

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden 

ersetzt.  
 
 Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-

rungsnehmers geltend gemacht werden.  
 
 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-

mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Scha-
dens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Über-
gang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese 

Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
 
B4.11.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprü-

chen 
 
 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch 

oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Frist-
vorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatz-

anspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

 

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 
nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von 

dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässi-
gen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-

schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-

nehmer. 
 
B4.12  Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

 
B4.12.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 

des Versicherungsfalls 
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B4.12.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-

schädigungspflicht frei. Ist die Herbeiführung des Scha-
dens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes 
in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so 

gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als be-
wiesen. 

 

B4.12.1.2 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
B4.12.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-

rungsfalls 

 
 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 

wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglis-

tig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 
Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täu-
schen versucht.  

 
 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 

rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsneh-

mer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, 
so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewie-
sen. 

 
B4.13  Repräsentanten 
 
 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und 

das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 
 



nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)

Informationen zur
R+V-Hausratversicherung

Die Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen bilden die Basis für unser gemeinsames Vertragsverhältnis. Wir 
haben Ihnen alle relevanten Informationen zusammengestellt. Bitte bewahren Sie diese zusammen mit dem Versiche-
rungsschein auf.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: 

Vorstand:  

Handelsregister Nr.:

Umsatzsteuer-IdNr.:

Aufsichtsbehörde:

Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger

Dr. Klaus Endres (Vorsitzender), Jens Hasselbächer, Tillmann Lukosch, Julia Merkel, 
Marc René Michallet

HRB 2188 Amtsgericht Wiesbaden

DE 811198334

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Die R+V Allgemeine Versicherung AG betreibt alle Zweige der Schaden-, Unfall- und Rückversicherung sowie die  
Vermittlung von Versicherungen aller Art.

2. Wesentliche Merkmale der Versicherung 

Wesentliche Merkmale der von Ihnen beantragten Versicherung wie Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung 
der Leistung des Versicherers finden Sie im Versicherungsschein, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie  
diesen Verbraucherinformationen.

Für das Versicherungsverhältnis gelten die vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Hausratversiche-
rung.

3. Beitrag

Die Höhe des Beitrags einschließlich der derzeit geltenden Versicherungsteuer finden Sie im Versicherungsschein.

4. Zahlung und Erfüllung

Bestimmungen zu Zahlung der Versicherungsbeiträge, Erfüllung und Versicherungsperiode finden Sie in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Hausratversicherung (Abschnitt B1).

5. Zustandekommen des Vertrags

Vor Abschluss des Vertrags haben wir Ihnen mit den Informationen nach § 1 VVG-InfoV die für Sie geltenden  
Versicherungsbedingungen zur Verfügung gestellt. Die Eingabe Ihrer Daten stellt Ihr Angebot zum Abschluss eines  
Versicherungsvertrags dar. Mit Zugang des Versicherungsscheins per E-Mail ist der Versicherungsvertrag geschlossen, 
sofern Sie nicht Ihr Widerrufsrecht ausüben.

Den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes finden Sie im Versicherungsschein. Bitte beachten Sie, dass 
der Beginn des Versicherungsschutzes abhängig von der rechtzeitigen Zahlung des Beitrags ist.

1. Risikoträger
Risikoträger ist:

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden
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6. Widerrufsbelehrung
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Abschnitt 1: Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen  

Versicherungsbedingungen,
• diese Belehrung, 
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

R+V Allgemeine Versicherung AG 
Raiffeisenplatz 1 
65189 Wiesbaden  

Telefax: 0611 533-4500  
E-Mail: ruv@ruv.de

Der Widerruf ist zu richten an:

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungs-
schutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs  
entfällt, dürfen die Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich für jeden Tag, an dem Versicherungsschutz 
bestanden hat, um einen Betrag von
• 1/360 des jährlichen Beitrags,
• 1/180 des halbjährlichen Beitrags,
• 1/90 des virteljährlichen Beitrags,
• 1/30 des monatlichen Beitrags.

Die mit Ihnen vereinbarte Zahlungsperiode sowie die Höhe Ihres Beitrags entnehmen Sie bitte dem Versicherungsschein. 
Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom  Versicherer 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Abschnitt 2: Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden 
im Einzelnen aufgeführt: 
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; 
anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Register-
nummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen 
dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch 
den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch  Übermittlung der Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobe-
nen und deutlich gestalteten Form; 

Schnell und einfach können Sie 
auch in Ihrem Benutzerkonto 
widerrufen.
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7 . Laufzeit des Vertrags

Die Laufzeit des Vertrags finden Sie im Antrag, dem jeweiligen Produktinformationsblatt und der Übersicht im Ver-
sicherungsschein sowie den Verlängerungsbestimmungen in den für Sie geltenden Allgemeinen Versicherungs- 
bedingungen für die Hausratversicherung (Abschnitt B2).

1. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
2. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der

Leistung des Versicherers;
3. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile,

wobei die Beiträge einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige
Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den
Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;

4. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beiträge;
5. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des

Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;
6. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung,

insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechts-
folgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu
zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten
Form;

7. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
8. Angaben zur Beendigung des Vertrages; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen

einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobe-
nen und deutlich gestalteten Form;

9. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen
vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

10. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über
das zuständige Gericht;

11. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vorabinformationen
mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommu-
nikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

12. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und
gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die
Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

13. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei  dieser
Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung.

9. Anwendbares Recht/Sprache

Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung (Ziffer B4.6 der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Hausratversicherung). Die Vertragsbedingungen und die 
Vorabinformationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt, die Kommunikation während der Laufzeit wird in deutscher 
Sprache geführt. 

10. Außergerichtliche Beschwerdestelle

Bei Beschwerden können Sie das außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren bei dem Verein 
Versicherungsombudsmann e. V. in Anspruch nehmen.

8. Beendigung des Vertrags

Angaben zur Beendigung des Vertrags, insbesondere die Bestimmungen zum Kündigungsrecht, finden Sie in den im 
Versicherungs schein aufgeführten - für Ihren Vertrag geltenden – Versicherungsbedingungen.
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Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632
10006 Berlin

Telefon: 0800 3696000  
Telefax: 0800 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Die Anschrift lautet:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Die Anschrift lautet:

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de.

Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. Entscheidungen des Ombudsmanns bis zum Beschwerdewert von 10.000 EUR sind für 
uns bindend.

Unabhängig von der Inanspruchnahme einer außergerichtlichen Beschwerdestelle besteht für Sie weiterhin die Möglich-
keit den Rechtsweg zu beschreiten.

11. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Sie können sich mit einer Beschwerde auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Versicherungsschein

Mahngebühren

Im Falle einer Beitragsanmahnung bei Zahlungsverzug können Mahngebühren von derzeit bis zu 15,00 EUR anfallen/ 
entstehen.

Widerspruchsrecht gegen Werbung oder gegen Markt- oder Meinungsforschung

Sie können der Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder 
Meinungsforschung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Dieser Hinweis ist nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz auch dann erforderlich, wenn Sie bereits widersprochen haben.
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Widerrufsbelehrung
R+V-Hausratversicherung

Abschnitt 1: Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen  

Versicherungsbedingungen,
• diese Belehrung, 
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. 

R+V Allgemeine Versicherung AG 
Raiffeisenplatz 1 
65189 Wiesbaden  

Telefax: 0611 533-4500  
E-Mail: ruv@ruv.de

Der Widerruf ist zu richten an:

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen die Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich für 
jeden Tag, an dem Versicherungsschutz bestanden hat, um einen Betrag von

• 1/360 des jährlichen Beitrags,

• 1/180 des halbjährlichen Beitrags,

• 1/90 des virteljährlichen Beitrags,

• 1/30 des monatlichen Beitrags.

Die mit Ihnen vereinbarte Zahlungsperiode sowie die Höhe Ihres Beitrags entnehmen Sie bitte dem  
Versicherungsschein. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs, zu erstatten.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Wider-
ruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen)  
herauszugeben sind.

1 von 2Widerrufsbelehrung

Schnell und einfach können Sie 
auch in Ihrem Benutzerkonto 
widerrufen.

https://idp.ruv.de/auth/realms/meineruv/protocol/openid-connect/auth?client_id=spa-phoenix-portal-startseite-kd&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.ruv.de%2Fmeinerv%2Fdigital%2Fstartseite%2F&state=2a94c954-1c22-4a95-987f-813b275cb2e2&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid%20email&nonce=a0bc77fd-93bd-4670-9f0a-75157ea6695c&code_challenge=WkNtccW8lGFXuhSBb-2SyBpGZ5aDn7sKqt0ihvsESGw&code_challenge_method=S256


Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom  
Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Abschnitt 2: Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im 
Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen  

werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbezie-
hung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereini-
gungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch  
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen  
erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und  

Fälligkeit der Leistung des Versicherers; 
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile,  

wobei die Beiträge einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige  
Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann,  
Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beiträge; 
7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung 

und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag 
gebunden sein soll; 

8. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der  
Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu  
erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie 
im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

9. Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
10. Angaben zur Beendigung des Vertrages; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestim-

mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

11. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von  
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

12. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht 
oder über das zuständige Gericht;

13. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten  
Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, 
mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

14. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

15. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei  
dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung.
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Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie unsere Fragen wahr
heitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung 
beimessen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben ma
chen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen 
wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber 
vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige ver
pflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht 
verletzt wird?
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes?

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, 
bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls

• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge
laufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

nach § 19 Absatz 5 VVG

Hinweis
zu den Rechtsfolgen bei Verletzung der vorver-
traglichen Anzeigepflicht
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3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Ver
tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzu
geben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn 
für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
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Wenn Sie allgemeine Fragen zu Ihrem Vertrag oder einem Schaden haben, nutzen Sie bitte die allgemeinen Kontakt-
möglichkeiten. Informationen darüber finden Sie im Internet: www.ruv.de. 

3. Wie und wann verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um das zu versichernde Risiko vor einem Vertragsabschluss einschätzen zu 
können und das Vertragsverhältnis durchzuführen, z. B. Verbesserung der Kundenstammdatenqualität, im Schaden- oder 
Leistungsfall.

Grundsätzlich bitten wir Sie, uns nur Daten mitzuteilen, die für den jeweiligen Zweck (z. B. Vertragsbegründung, Leistungs- 
oder Schadenbearbeitung) notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben sind (z. B. wegen Vorgaben aus dem Geldwäschege-
setz, Vorgaben aus dem Steuerrecht). Wenn wir Sie bitten, uns Daten freiwillig mitzuteilen, machen wir Sie darauf besonders 
aufmerksam. Falls es eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht zur Mitteilung der Daten gibt und Sie dies verweigern, kann 
daraus folgen, dass wir den Vertrag nicht schließen können oder nicht zur Leistung verpflichtet sind.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten im rechtlich zulässigen Rahmen zum Zwecke der Werbung oder der Markt- 
oder Meinungsforschung. Dieser Nutzung können Sie jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. 
Werbewidersprüche können Sie z. B. per E-Mail an ruv@ruv.de schicken.

R+V Versicherung AG
Datenschutzbeauftragter
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
Telefon: 0800 533-1112
Telefax: 0611 533-4500
E-Mail: datenschutz@ruv.de

1. Wozu dient dieses Merkblatt?
Mit diesem Merkblatt informieren wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese ver-
arbeiten wir nur, soweit wir dazu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet sind.

Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft verpflichtet, 
nicht nur die datenschutzrelevanten Gesetze streng einzuhalten, sondern auch durch weitere Maßnahmen den Daten-
schutz zu fördern. Erläuterungen dazu finden Sie in den Verhaltensregeln im Internet: 

www.code-of-conduct.ruv.de

Dort finden Sie auch die Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe, die diese Verhaltensregeln anwenden. Auf Wunsch 
schicken wir Ihnen die Verhaltensregeln gerne per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten.

Spezifische Informationen zur Datenverarbeitung bei einem Schaden finden Sie im Merkblatt zum Datenschutz in der 
Schadenbearbeitung auf unseren Seiten im Internet unter www.ruv.de/datenschutz.

2. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie datenschutzrechtliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der R+V 
Versicherungs gruppe:

R+V Versicherungsgruppe - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden

Stand Januar 2024

Merkblatt
zur Datenverarbeitung
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Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben gegebenenfalls auch zu Zwecken, die nicht 
direkt mit Ihrem Vertrag oder einem Schaden zusammenhängen.

Beispielsweise kann dies der Fall sein, um

• zulässige regulatorische oder aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen. So unterliegen wir mit unserer Haupttä-
tigkeit einigen spezialgesetzlichen Vorschriften, in deren Rahmen Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 
z. B. Bekämpfung der Geldwäsche, gesetzliche Meldepflichten an staatliche Stellen, Solvency II etc.

• Verfahren elektronischer Datenverarbeitung zu prüfen und zu optimieren

•  die IT-Sicherheit und den IT-Betrieb zu gewährleisten

•  die Bonität in einem angewendeten Scoring-Verfahren einzustufen, zu bewerten und zu speichern

•  Straftaten zu verhindern und aufklären zu können; dabei nutzen wir insbesondere Datenanalysen zur Erkennung von 
Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können

•  in rechtlich zulässiger Weise unternehmensübergreifend Daten zusammenzustellen und ggf. auszuwerten

•  Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache zu prüfen und zu optimieren

•  versicherungsrelevante Forschungszwecke zu verfolgen, z. B. Unfallforschung

•  die Nutzung des R+V-Vorteilsprogramms statistisch auszuwerten, damit das Programm weiterentwickelt und Vorteile 
kalkuliert werden können

•  Tarifkalkulationen zu erstellen und internes Controlling durchzuführen

•  rechtliche Ansprüche geltend zu machen und rechtliche Streitigkeiten zu klären.

4. Rechtsgrundlagen
Häufig ist die Datenverarbeitung gesetzlich zulässig, weil sie für das Vertragsverhältnis erforderlich ist. Das gilt vor allem 
für das Prüfen der Antragsunterlagen, das Abwickeln des Vertrags und um Schäden und Leistungen zu bearbeiten.

In bestimmten Fällen ist eine Datenverarbeitung nur zulässig, wenn Sie dazu ausdrücklich einwilligen.

Beispiele:

• Gesundheitsdaten, die wir in der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung verarbeiten.

•  In einigen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten zu Werbezwecken nur, wenn Sie hierzu ausdrücklich eingewilligt haben.

Um diese Einwilligung bitten wir Sie gesondert.

In anderen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten auf Grund einer allgemeinen Interessenabwägung, d. h. wir wägen unsere 
mit den jeweiligen Interessen des Betroffenen ab. Ein Beispiel: Wenn wir wegen einer Prozessoptimierung Daten an spe-
zialisierte Dienstleister übermitteln und diese eigenverantwortlich arbeiten, schließen wir mit diesen Dienstleistern Verträge. 
Diese stellen sicher, dass die Dienstleister ein angemessenes Datenschutzniveau einhalten.

5. Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten
Grundsätzlich erheben wir personenbezogene Daten direkt beim Betroffenen, z. B. aus der mit Ihnen geführten Korrespon-
denz oder Kontaktformularen.

In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir personenbezogene Daten von Dritten erhalten.

Beispiele:

• Bei Postrückläufern führen spezialisierte Dienstleister eine Adressrecherche durch, um aktuelle Adressdaten zu ermit teln.

• Daten zu Mitversicherten bzw. versicherten Personen erhalten wir über unseren Versicherungsnehmer, falls wir die 
Daten nicht direkt bei diesen Personen erheben können. 
Wir erheben z. B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum. Die erforderlichen Daten für den Leistungsfall erheben 
wir direkt beim Betroffenen.

• Daten zu Bezugsberechtigten oder Begünstigten erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer, z. B. den Namen, 
die Adresse und das Geburtsdatum, damit wir den Betroffenen im Leistungsfall kontaktieren können.

• Bei der Kfz-Versicherung erhalten wir die Daten eines abweichenden Halters von unserem Versicherungsnehmer, z. B. 
den Namen, die Kontaktdaten, Daten zum Fahrzeug und das Geburtsdatum.

• Bei einer Sachversicherung erhalten wir nach einem Eigentumsübergang aus gesetzlichen Gründen (§ 95 ff. Versiche-
rungsvertragsgesetz) Ihre Daten von dem bisherigen Eigentümer oder seinem Vermittler.

• Daten zu Sicherungsgebern, Kreditgebern, Leasinggebern, Bürgschafts- bzw. Garantiegläubigern und Forderungs-
inhabern erhalten wir unter Umständen von unserem Versicherungsnehmer. Umgekehrt kann es sein, dass wir von 
diesen Daten zum Versicherungsnehmer erhalten, insbesondere Kontaktdaten und Angaben zum betroffenen Risiko.

• Bei einer Warenkreditversicherung erhalten wir Daten zu Risikokunden von unserem Versicherungsnehmer, z. B. 
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Kontaktdaten und weitere Angaben des Risikokunden.

• Daten zu Zeugen erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer oder beteiligten Dritten, z. B. Ermittlungs- und 
Straf verfolgungsbehörden. So erhalten wir den Namen, die Kontaktdaten und die jeweiligen Informationen zum Sach-
verhalt.

• Bei Bonitätsauskünften erhalten wir Bonitätsinformationen von spezialisierten Auskunfteien. Nähere Informationen 
dazu finden Sie unter dem Punkt 11.

• Außerdem erhalten wir Daten zu Ihrer Person über Ihren zuständigen Vermittler, z. B. im Rahmen der Antragsaufnahme.

6. An wen übermitteln wir Ihre Daten?
Im Rahmen des Vertrags kann es zu einer Datenübermittlung an Dritte kommen:

a) Rückversicherer

Wir geben in bestimmten Fällen, z. B. bei einem hohen finanziellen Ausfallrisiko, einen Teil der durch den Vertrag über-
nommenen Risiken an Rückversicherer weiter. Hier kann es notwendig sein, dem Rückversicherer entsprechende versi-
cherungstechnische Angaben mitzuteilen.

Die Datenübermittlung an Rückversicherer erfolgt im Rahmen einer allgemeinen Interessenabwägung. Wenn es erforder-
lich ist, gesundheitsbezogene Informationen an Rückversicherer zu übermitteln, holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein.

Informationen zur Datenverarbeitung bei den in Frage kommenden Rückversicherern finden Sie auf unseren Internetseiten: 
www.rv-re.de

b) Versicherungsvermittler

Betreut Sie bei Ihren Versicherungsgeschäften ein Vermittler, teilen wir ihm allgemeine Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten mit, die er zum Beraten und Betreuen braucht. Wenn Sie nach Vertragsabschluss nicht mehr vom ursprünglichen 
Vermittler betreut werden wollen, können Sie Ihr Widerspruchrecht nutzen. Dieses besteht auch, wenn der Vermittler aus 
anderen Gründen wechselt, z. B. wenn er seine Tätigkeit einstellt. Wir können Ihnen dann einen neuen Vermittler anbieten, 
der Sie betreut.

Daten an den Versicherungsvermittler übermitteln wir grundsätzlich im Rahmen einer allgemeinen Interessenabwägung 
oder auf gesetzlicher Grundlage.

Wenn es erforderlich ist, dem Vermittler gesundheitsbezogene Informationen mitzuteilen, holen wir Ihre gesonderte Ein-
willigung ein.

c) Datenübermittlung an andere Versicherer

Sie sind verpflichtet, Fragen im Versicherungsantrag vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. In bestimmten 
Fällen prüfen wir Ihre Angaben bei Ihrem Vorversicherer. Bei der Risikoprüfung kann es beispielsweise zum Überprüfen 
von Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere der Schadenfreiheitsklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkas-
koversicherung, und zur Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller oder Versicherten notwendig sein, 
Informationen mit einem Vorversicherer auszutauschen. Gleiches gilt, wenn wir Ihre Daten an einen Nachversicherer 
weiter geben.

Auch beim Übertragen von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel oder von Altersrück-
stellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer kann ein Datenaustausch zwischen Vorversicherer und 
nachfolgendem Versicherer notwendig sein.

Außerdem müssen in bestimmten Fällen, z. B. Mehrfachversicherungen, gesetzlichem Forderungsübergang und bei Tei-
lungsabkommen, personenbezogene Daten unter den Versicherern ausgetauscht werden. Dabei werden Daten des Be-
troffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, oder 
Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. Den Datenaustausch dokumentieren wir.

Beim gemeinsamen Absichern von Risiken können bei der Risikoprüfung und Schadenbearbeitung Daten mit den beteilig-
ten Versicherern ausgetauscht werden.

Auch dann erfolgt die Datenübermittlung an andere Versicherer grundsätzlich im Rahmen einer allgemeinen Interessen-
abwägung und in einigen Fällen auf Grundlage einer Einwilligung, die wir gesondert von Ihnen einholen.

d) Zentrales Hinweis-und Informationsssystem (HIS)

Wenn wir einen Antrag oder Schaden prüfen, kann es zur Risikobeurteilung, weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder 
Verhinderung von Versicherungsmissbrauch notwendig sein, Anfragen an andere Versicherer zu richten oder entsprechen-
de Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungs-
falleinschätzung das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH. Eine detaillierte Beschreibung des 
HIS finden Sie im Internet unter www.informa-his.de. Nicht alle Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe nehmen am 
HIS teil.
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Ergänzende Informationen über die Anfrage beim HIS finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen:  
www.ruv.de/datenschutz

Eine Meldung in das HIS und seine Nutzung erfolgen nur zu Zwecken, die mit dem System verfolgt werden dürfen, also 
nur wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. In diesen Fällen erfolgt die Datenübermittlung auf Grundlage einer all-
gemeinen Interessenabwägung. Falls wir Sie beim HIS melden, informieren wir Sie schriftlich darüber. 

Schaden

An das HIS melden wir und andere Versicherungsunternehmen erhöhte Risiken und Auffälligkeiten, die auf Versicherungs-
betrug hindeuten könnten und daher näher geprüft werden müssen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Scha-
densfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn 
ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu 
bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadensfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschä-
den hatte oder schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Deshalb melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen 
Totalschaden erlitten haben, gestohlen wurden oder wenn Schäden ohne Reparaturnachweis abgerechnet wurden.

Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre 
Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, informieren wir Sie darüber.

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Vertrags oder Regulierung eines Schadens richten wir Anfragen zur Per-
son oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse. Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das 
HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern zu erfragen, die Daten an das HIS gemeldet 
haben. Auch diese Ergebnisse speichern wir, wenn sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch 
sein, dass wir Anfragen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren 
Schadensfall geben müssen.

Rechtsschutz

An das HIS melden wir und Versicherungsunternehmen erhöhte Risiken, z. B. Verträge mit ungewöhnlich häufig gemelde-
ten Rechtsschutzfällen. Sollten wir Sie an das HIS melden, benachrichtigen wir Sie darüber. Bei der Prüfung Ihres Antrags 
auf Abschluss eines Vertrags richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS und speichern die Ergebnisse. Erhalten wir 
einen Hinweis auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen zusätzliche Informationen zum kon-
kreten Meldegrund benötigen.

Soweit es zur Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist, können im Leistungsfall Daten zwischen dem in das HIS meldenden 
und dem abrufenden Versicherungsunternehmen ausgetauscht werden. Der Datenaustausch wird dokumentiert. Die Be-
troffenen werden über den Austausch informiert, wenn er nicht zum Aufklären von Widersprüchlichkeiten erfolgt.

e) Kfz-Zulassungsstelle

Beim Abschluss einer Kfz-Versicherung und bei allen sonstigen versicherungsrelevanten Zulassungsvorgängen (z. B. Ab- 
oder Ummeldung, Wohnortwechsel, Versichererwechsel) ist es gesetzlich erforderlich, personenbezogene Daten mit der 
Kfz-Zulassungsstelle auszutauschen. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie eine von uns erteilte elektronische Versicherungsbe-
stätigung (eVB) bei der Kfz-Zulassungsstelle vorlegen, um ein Kfz zuzulassen.

f) Auftragnehmer und Dienstleister

Im Internet können Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de Listen der Auftragnehmer und Dienstleister abrufen, zu denen 
dauerhafte Geschäftsbeziehungen bestehen.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbe-
auftragten.

Wenn wir an Dienstleister nicht lediglich streng weisungsgebundene „Hilfsfunktionen“ auslagern, sondern Dienstleister 
weitergehende Tätigkeiten eigenständig erbringen, liegt datenschutzrechtlich eine sogenannte eigenverantwortliche Auf-
gabenerfüllung vor. Typische Beispiele sind Sachverständige, Wirtschaftsprüfer oder medizinische Dienstleister.

Wenn Sie geltend machen können, dass wegen Ihrer persönlichen Situation Ihr schutzwürdiges Interesse das Interesse 
des übermittelnden Versicherungsunternehmens überwiegt, haben Sie für die Datenübermittlung bei eigenverantwort-
lichen Aufgabenerfüllungen ein Widerspruchsrecht. 

Ein Beispiel: Bei einem zurückliegenden Versicherungsfall hat ein Gericht rechtskräftig festgestellt, dass ein bestimmter 
Sachverständiger Ihren Sachverhalt falsch begutachtet hat. In einem erneuten Schadensfall können Sie der Beauftragung 
desselben Sachverständigen widersprechen, da begründete Einwände gegen diesen bestehen. Dagegen reicht es nicht 
aus, wenn Sie ohne Angabe besonderer Gründe keine Datenübermittlung an Dienstleister generell oder einen bestimmten 
Dienstleister wünschen. Dienstleister, die in eigenverantwortlicher Aufgabenerfüllung tätig werden, finden Sie in der oben 
genannten Dienstleisterliste.

g) Zentralisierte Datenverarbeitung innerhalb der R+V Versicherungsgruppe

Innerhalb der R+V Versicherungsgruppe sind einzelne Bereiche zentralisiert, z.  B. der Beitragseinzug, die telefonische 



5 von 8Merkblatt zur Datenverarbeitung

Kundenbetreuung oder die Datenverarbeitung. Daher werden Stammdaten wie Ihre Versicherungsnummer, die Art der 
Verträge oder Ihr Geburtsdatum in einer zentralen Datensammlung geführt; d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten.

So wird z. B. Ihre Adresse gegebenenfalls nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen 
der Gruppe abschließen. So kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen schnell der 
zuständige Ansprechpartner genannt werden.

Alle an die zentralisierte Datenverarbeitung angebundenen Unternehmen der R+V  Versicherungsgruppe können diese 
Stammdaten einsehen.

Die übrigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den vertragsführenden Unternehmen der Gruppe 
abfragbar. 

Folgende Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe sind an die zentralisierte Datenverarbeitung angebunden:

R+V Versicherung AG

R+V Allgemeine Versicherung AG

R+V Direktversicherung AG

R+V Gruppenpensionsfonds-Service GmbH*

R+V Krankenversicherung AG 

R+V Lebensversicherung AG

R+V Lebensversicherung a.G.

R+V Pensionsfonds AG

R+V Pensionskasse AG

R+V Pensionsversicherung a.G.

R+V Rechtsschutz-Schadenregulierungs-GmbH*

R+V Service Center GmbH*

R+V Treuhand GmbH*

RUV Agenturberatungs GmbH*

Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G.

KRAVAG-HOLDING Aktiengesellschaft

KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG

KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG

KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG

KRAVAG und SVG Assekuranz Vertriebs- und Bearbeitungszentrum GmbH*

KRAVAG Umweltschutz und Sicherheitstechnik GmbH (KUSS)*

Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft

Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Condor Dienstleistungs-GmbH*

R+V Dienstleistungs-GmbH*

Pension Consult Beratungsgesellschaft für Altersvorsorge mbH*

carexpert Kfz-Sachverständigen GmbH*

CHEMIE Pensionsfonds AG

compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH*

UMB Unternehmens-Managementberatungs GmbH*

* Dieses Unternehmen ist Dienstleister der Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe und kann daher auf personenbezogene Daten 
zugreifen.

Die jeweils aktuelle Liste der an der zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmenden Unternehmen können Sie unter 
www.code-of-conduct.ruv.de abrufen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck dieser Liste per Post. Bitte 
wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten.

h) Übergeordnete Finanzkonglomeratsunternehmen

Wir übermitteln personenbezogene Daten an die DZ BANK AG als übergeordnetes Finanzkonglomeratsunternehmen, 
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wenn und soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Eine solche Verpflichtung kann sich aus den Regeln über eine ord-
nungsgemäße Geschäftsorganisation ergeben, zum Beispiel an ein angemessenes und wirksames Risikomanagement auf 
Konzernebene.

i) Leasing- und Kreditgeber

Wenn Sie im Rahmen von Leasing- oder Kreditverträgen Sachversicherungen mit der R+V abschließen, informieren wir den 
Leasing- bzw. Kreditgeber auf Anfrage darüber, dass ein entsprechender Versicherungsschutz besteht und er im Zusam-
menhang mit Kündigungen, Zahlungsverzug und Schadensfällen als Drittberechtigter erfasst ist.

Er erhält auch Informationen über Versicherungssummen und bestehende Selbstbeteiligungen, damit er sein finanzielles 
Ausfallrisiko beurteilen kann. 

j) Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben

An Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben übermitteln wir Ihre personenbezo-
genen Daten, wenn wir gesetzlich oder vertraglich dazu berechtigt oder verpflichtet sind. 

Eine solche Datenübermittlung kann auf Anfrage einer Behörde erfolgen. Wir prüfen dann, ob die Behörde die Daten 
erhalten darf. 

In einigen Fällen sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, in allen anderen Fällen holen wir von Ihnen eine Einwilligung ein. 

Eine gesetzliche Verpflichtung besteht, z. B.

• wegen steuerrechtlicher Vorschriften oder Verpflichtungen aus dem Kreditwesengesetz bei Meldungen an die Deutsche 
Bundesbank oder

• bei einer gesetzlich erforderlichen Berufshaftpflichtversicherung an die rechtlich festgeschriebenen Meldestellen.

k) Mitversicherte

In Verträgen, bei denen es neben dem Versicherungsnehmer noch andere mitversicherte Personen gibt, kann es zur Ver-
tragsdurchführung erforderlich sein, dass Daten der jeweils anderen Person übermittelt werden. Sofern Ihre Einwilligung 
notwendig ist, holen wir diese gesondert ein.

7. Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR
Wenn wir personenbezogene Daten innerhalb der EU/EWR übermitteln, beachten wir die strengen rechtlichen Vorgaben.

Wenn es erforderlich ist, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an Dienstleister in Drittstaaten außerhalb der EU/
EWR, z. B. im Rahmen von IT-Leistungen, oder an Sachverständige. Auswahl und vertragliche Vereinbarungen richten sich 
selbstverständlich nach den gesetzlichen Regelungen.

Bei bestimmten Vertragstypen kann es vorkommen, dass wir Ihre Daten an Rückversicherer in Drittstaaten außerhalb der 
EU/EWR übermitteln.

Insbesondere in den Fällen, bei denen das versicherte Risiko oder der Versicherungsnehmer sich in einem Drittstaat be-
findet, kann es erforderlich sein, Daten in den Drittstaat zu übermitteln (z. B. Vermittler, andere Versicherer).

Darüber hinaus bestehen in bestimmten Fällen gesetzliche Meldeverpflichtungen, wegen deren wir Ihre Daten an Behör-
den und ähnliche Stellen in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR übermitteln müssen. 

Auch bei Rechtsstreitigkeiten mit Auslandsbezug kann eine solche Übermittlung notwendig sein (z. B. Rechtsanwälte). 

Wenn im Einzelfall Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein.

8. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wenn es erforderlich ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung. Das 
kann auch die Anbahnung oder die Abwicklung eines Vertrags sein.

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Diese ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Geldwäschegesetz (GWG) oder der Ver-
sicherungsunternehmens-Rechnungslegungsverordnung (RechVersV). Dort vorgegebene Fristen zur Aufbewahrung und 
Dokumentation betragen zwei bis 30 Jahre.

Die Speicherdauer richtet sich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürger-
lichen Gesetzbuchs (BGB) bis zu 30 Jahre betragen können; die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

Weitere Informationen zu unseren Löschfristen finden Sie im Internet:

https://www.ruv.de/datenschutz/loeschfristen

Die Liste schicken wir Ihnen gerne auch per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten.
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9. Welche Rechte haben Sie?
Ihre gesetzlichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbar-
keit können Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten geltend machen.

Beruht die Datenverarbeitung auf einer allgemeinen Interessenabwägung, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht gegen 
diese Datenverarbeitung zu, wenn aus Ihrer persönlichen Situation heraus Gründe gegen eine Datenverarbeitung 
sprechen.

10. Informationspflicht, wenn wir Daten Dritter von Ihnen erhalten
Erhalten wir von Ihnen personenbezogene Daten von Dritten, müssen Sie das Merkblatt zur Datenverarbeitung an diese 
weitergeben. Das sind z. B. Mitversicherte, versicherte Personen, Bezugsberechtigte, Geschädigte, Zeugen, abweichende 
Beitragszahler, Kredit-, Leasinggeber.

11. Wann informieren wir uns über Ihre Bonität? 
Wenn Sie einen Antrag auf Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung stellen, übermitteln wir Ihre erforderlichen Daten 
wie Name, Vorname, Firmenbezeichnung, Adresse, Geburtsdatum an die infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 
99, 76532 Baden-Baden, um Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und Ihrer Bonität zu erhalten. Dies ge-
schieht auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren und von Adressdaten.

Aufgrund des berechtigten Interesses holen wir eine Bonitätsauskunft bei Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung im 
Hinblick auf das bei dieser Pflichtversicherung bestehende finanzielle Ausfallrisiko ein (Direktanspruch des Geschädigten). 
Die Pflichtversicherung und die Eintrittspflicht ergeben sich aus dem 1. Abschnitt Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahr-
zeughalter (PflVG) und aus Teil 2, Kapitel 1, Abschnitt 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 

Im Falle einer Kfz-Haftpflichtversicherung bei der R+V Direktversicherung AG erfassen wir die von unserem Dienstleister 
infoscore Consumer übermittelten Score-Werte. Diese speichern wir bei Abschluss eines Vertrages zur Versicherungsnum-
mer des jeweiligen Versicherungsnehmers. Das dient der Qualitätssicherung des angewendeten Scoring-Verfahrens. Den 
Score-Wert gleichen wir über einen Zeitraum von sechs Jahren mit Schadens-, Storno- und Mahnquoten ab.

Die R+V übermittelt im Rahmen des Antrags auf Abschluss einer Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude- und Rechts-
schutzversicherung Ihre dazu erforderlichen Daten wie Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum eventuell an die infosco-
re Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, um Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten 
und zu Ihrer Bonität zu gewinnen. Das erfolgt auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren und von Adressdaten.

Bei Anträgen oder Angeboten zum Abschluss einer Kautionsversicherung, einer Kreditversicherung oder einer Versiche-
rung gegen finanzielle Verluste, wie z. B. einer Vertrauensschadenversicherung, und während der Laufzeit eines dieser 
Verträge übermittelt die R+V Ihre personenbezogenen Daten (Firma, Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum) an beauf-
tragte Auskunfteien. Dies geschieht, um Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und zu Ihrer Bonität zu 
gewinnen. Das erfolgt auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren und von Adressdaten. Das berechtigte Interesse an 
einer Wirtschaftsauskunft besteht in diesen Fällen bei Abschluss und während der Durchführung dieser Verträge wegen 
des bestehenden finanziellen Ausfallrisikos der R+V Allgemeine Versicherung AG.

Unsere Partner sind:

infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

Creditreform Wiesbaden Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185 Wiesbaden

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg

Prof. Schumann Analyse GmbH, Weender Landstraße 23, 37073 Göttingen

Deutsche Bank AG, Zentrale Auskunftei, 20079 Hamburg

Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt

KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, Österreich

Auch im Bereich der Technischen Versicherungen holen wir bei Großrisiken Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-
statistischer Verfahren unter Nutzung von Adressdaten über die Creditreform Wiesbaden Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185 
Wiesbaden ein.

Falls Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten wünschen, die eine Auskunftei gespeichert hat, wenden Sie sich 
bitte direkt an die beauftragte Auskunftei.
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12. Welche Rechte haben Sie bei einer automatisierten Einzelfallentscheidung?
Als Versicherer sind wir befugt, in bestimmten Fallgruppen (z. B. bei einer Entscheidung zum Abschluss oder der Erfüllung 
eines Vertrags oder bei einer Entscheidung auf Grundlage verbindlicher Entgeltregelungen für Heilbehandlungen wie der 
GOÄ) Ihre personenbezogenen Daten (auch Ihre Gesundheitsdaten) einer sogenannten „automatisierten Einzelfallent-
scheidung“ zugrunde zu legen. Dies bedeutet, dass wir in bestimmten Fällen Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen 
eines Algorithmus berücksichtigen, der auf einem anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren beruht.

Falls wir Ihrem Antrag auf Versicherungsleistung oder von Schadenersatz vollumfänglich oder teilweise nicht nachkom-
men sollten, haben Sie folgende Rechte:

• Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person durch uns als Verantwortlichen,

• Darlegung des eigenen Standpunkts und

•  Recht auf Anfechtung der Entscheidung.

Über diese Rechte informieren wir Sie ausdrücklich, wenn wir Ihren Antrag ganz oder teilweise ablehnen müssen und kei-
ne Versicherungsleistung oder Schadenersatz gewähren können.

In bestimmten Fällen berücksichtigen wir darüber hinaus Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines mathema-
tisch-statistischen Verfahrens (Profiling).

13. Beschwerderecht
Sie haben ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, siehe Artikel 77 Datenschutzgrund-
verordnung.
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